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Sachverhaltsdarstellung 

Ablauf: 
Gemäß § 33 Landesforstgesetz NRW (GV.NRW.S.485 / 9.Mai 2000) ist der Wald der Stadt Essen 
nach einem Betriebsplan (Forsteinrichtungswerk) zu bewirtschaften. 
Der aktuelle Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen  hatte den Stichtag 1.1.2000. Die Lauf-
zeit beträgt jeweils 10 Jahre. 
Mit dem Stichtag 1.1.2010 ist ein neuer Forstbetriebsplan vom Rat der Stadt Essen zu beschließen. 
Das Ablaufverfahren ist analog der "Vorschrift über Bewirtschaftungsgrundsätze im Staats- und Ge-
meindewald sowie mittelfristige Betriebsplanungen durch die Unteren Forstbehörden im Lande 
Nordrhein-Westfalen (zuletzt) vom 12.12.1996 (BePla 97)" normiert. 
 
Waldentwicklung (nach 1988): 
Mit dem Forstbetriebswerk Stichtag 1.1.1988 wurden zusätzlich zum Schwerpunkt der Erholungsfunk-
tion verstärkt Gesichtspunkte des Naturschutzes berücksichtigt, zum Beispiel 

wurde die Umtriebszeit als "durchschnittliche Lebenserwartung" adaptiert und deutlich heraufge-
setzt, 

das Nutzungspotential zur befristeten "Produktion" von naturnahen Strukturen (Totholz,.....) reduziert 
und 

die Fortsetzung einer naturnahen Pflege der Wälder vereinbart. 
Mit der Zielstellung des Forstbetriebswerkes Stichtag 1.1.2000 wurde dieser Weg fortgesetzt: "Durch 
die weitere naturnahe Waldbewirtschaftung soll(en)..........langfristig ... vielschichtige und stufig aufge-
baute Mischwälder mit hohem Artenpotential (Dauerwaldgesellschaften).“ geschaffen werden. 
 
Waldbauliche Zielsetzung ab 01.01.2010: 
Unter Nutzung der Erkenntnisse der Potentialexpertise („Mittelfristige Verbesserung der Wirtschaftlich-
keit der Pflege der stadteigenen Waldflächen im Rahmen einer Waldbau Strategie 2010“ / Vorlage 
1516/2007/6A, Beschluss AUVG vom 9.10.2007) soll der Wald in der Betriebsform Dauerwald (Erho-
lungsdauerwald) durch die Bewirtschaftung weiterhin in naturnahe, ungleichaltrige, vielschichtige und 
stufig aufgebaute Mischwälder mit hoher Artenvielfalt auf der Grundlage der z. T. kleinflächig wech-
selnden standörtlichen Verhältnisse sowie unter Ausschöpfung des heimischen Baum- und Strauchar-
tenangebots geführt werden. Dabei werden mittelfristig auch Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit 
erwartet, die unter anderem dazu genutzt werden,  die erheblichen Flächenzunahmen bei gleichem 
Mitteleinsatz verkehrssicher zu unterhalten. 
Der Wald soll auch weiterhin den gegebenen ökologischen, ökonomischen und sozialen Rahmenbe-
dingungen entsprechen, daher wird eine konsequente Fortsetzung der aktuellen Zertifizierung gemäß 
den Kriterien des FSC (www.fsc-deutschland.de) für den geplanten Umsetzungszeitraum angestrebt. 
 
Naturnahe Waldwirtschaft und Klimawandel: 
Das von der Deutschen Forstberatung erstellte Forstbetriebswerk berücksichtigt die zur Risikominde-
rung in der Waldbewirtschaftung möglichen beeinflussbaren Faktoren ( vertikale Struktur, Vielfalt der 
Baumarten, Ziel der Einzelbaumstabilität, Vorrang der Naturverjüngung,…) in besonderer Weise. 
 
 
Bisherige Verfahrensschritte, Bürger- und Gremienbeteiligungen im Rahmen der Erstellung der neuen 
Forstbetriebsplanung: 

 Workshop "Unser Wald in Essen" am 30.5.2007 

 Potentialstudie für den städtischen Wald (Vorlage 1516/2007/6A) 

 Prozess, Workshops und Verfahrensschritte am Beispiel des Baldeney-Waldes (letzter Work-
shop 19.11.2007) 

 Berücksichtigung aller Fragestellungen aus Beratungsergebnissen im Rahmen einer offenen 
Fragerunde mit dem Auditor (FSC), dem Forsteinrichter nach Vergabeverfahren und dem Au-
tor der Potentialstudie am 27.5.2008 

 Gemeinsame Entwicklung der Zielstellung „Erholungsdauerwald“ mit dem Moderator des fach-
lichen Prozesses: Prof. Dr. Volker Dubbel (30.5.2007 bis 26.8.2009) 

 Beratung und Beschlussfassung zur Vorlage „Wille des Waldbesitzers für den stadteigenen 
Wald im Rahmen der mittelfristigen Forstbetriebsplanung“ (0060/2008/6A) 

 Workshop „Holz nutzen – Wald schützen, Baum ab – ja bitte“!? am 27.5.2008 

 Workshop „Der Wald der Stadt Essen, Dein Wald, und wie geht es weiter?“ am 26.8.2009 
 
 

http://www.fsc-deutcshland.de/
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Anlagen: 
Anlage 1: Erläuterungsbericht zum neuen Forstbetriebswerk 
Anlage 2: Hauptergebnisse der Forsteinrichtung 
 

Gesamtkosten / Folgekosten 

(Kostenberechnungen, Finanzierung und Veranschlagung siehe Anlage(n)      ) 

1. Investitionen / sonstiger einmaliger Aufwand: Ja  Nein  

 
2. Kalkulatorische Kosten: Ja  Nein  

 
3. Personalkosten (z.B. Stellen, Stellenanteile, sonstige Personalkosten): Ja  Nein  

 
4. Sachkosten / sonstige Kosten: Ja  Nein  

 
5. Vorlagenvorprüfung erforderlich: Ja  Nein  

 

 
 

Die Kosten der Umsetzung sind Bestandteil des Aufgabenprofils der Abteilung Waldungen und 

Baumpflege und integraler Bestandteil des Gesamtwirtschaftsplanes der Grün und Gruga. Die 

Umsetzung der Einzelmaßnahmen erfolgt auch weiterhin gemäß § 34 Landesforstgesetz NW mit 

jährlich vorgeschrieben Wirtschaftsplänen (Jahresprogramm der Abteilung Waldungen und 

Baumpflege). Die Maßnahmen des Forstbetriebswerkes berücksichtigen die wirtschaftliche 

Optimierung der gesetzlich vorgeschrieben Waldpflegemaßnahmen gemäß Potentialstudie der 

Deutschen Forstberatung und vermeiden höhere Kosten durch Verkehrssicherungsmaßnah-

men.  
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1 Allgemeines zur Durchführung der Kom-BI-Inventur 
 

1.1 Aufgaben der Forsteinrichtung 
 
Die Forsteinrichtung im Kommunalwald hat die Aufgabe, dem Waldbesitzer objektive 
Unterlagen für die ordnungsgemäße Wirtschaftsführung zu liefern und Vorschläge für die 
Betriebsführung zu machen. 

Das beinhaltet: 

• die Erfassung des Zustandes eines Waldbesitzes zu einem festgelegten Stichtag nach 
Fläche, natürlichen Wuchsverhältnissen und Bestockungsaufbau, 

• die planerische Ordnung des räumlichen und zeitlichen Ablaufs aller forsttechnischen 
Maßnahmen mit Hilfe dieser Unterlagen, 

• die Herleitung eines objektiven Hiebssatzes, welcher den waldbaulichen Verhältnissen, den 
ertragskundlichen Erhebungen und den betrieblichen Erfordernissen gerecht wird, 

• durch entsprechende Formulare bzw. durch ein PC- gestütztes Fortschreibungsprogramm 
(dynamisches Betriebswerk) dem Waldbesitzer die Eintragung und Nachweisung des 
Betriebsvollzuges als Teil einer geordneten Buchführung zu ermöglichen. 

 
Die Erarbeitung des neuen Betriebswerks hatte die Ergebnisse der Potentialexpertise für den 
städtischen Wald (Vorlage 1516/2007/6A, Beschluss AUVG vom 9.10.2007) zu berücksichtigen, 
nach denen eine Verringerung der je-Hektar-Aufwendungen des Waldbesitzers für Entwicklung, 
Pflege, Schutz und Bewirtschaftung der naturnahen Wälder realisierbar ist. 
 
 
 

1.2 Besonderheiten der Kom-BI-Inventur 
 
Die letzte Forsteinrichtung für den Städtischen Wald wurde 2000 durchgeführt.  
 
Im Herbst 2007 wurde die Realisierung eines modernen Kombinationsverfahrens aus 
Forsteinrichtung und Stichprobeninventur (Betriebsinventur) beauftragt, um auf diese Weise 
eine genauere Zahlengrundlage für die Planung zu erhalten.  
 
Folgende wesentliche Unterschiede der Stichprobeninventur gegenüber der Forsteinrichtung 
sind festzuhalten: 
 
� Die Inventur erfasst den Betrieb über Stichproben, die an einem gleichmäßiges Raster 

orientiert sind (hier: 200m x 200m) 
� Probekreise werden nach vorgegebenem Muster messtechnisch erfasst und für 

Wiederholungsinventuren markiert 
� Daher besteht gegenüber der Einrichtung der Vorteil der exakten Reproduzierbarkeit 

wie auch der statistischen Absicherung durch Angabe des Fehler-% 
� Zudem sind Aussagen über Stärkeklassen und z.B. Sortimente möglich 
 
Als Nachteile der Stichprobeninventur sind zu nennen: 
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• Keine Aussagen über Bestände 
• Keine qualifizierte Bestandesplanung möglich 
• Keine Forstbetriebskarte 
 
Die im Städtischen Wald realisierte Kom-BI-Inventur verbindet die Vorteile beider Methoden 
bei gleichzeitiger Kostenreduktion bei Forsteinrichtung und Stichprobeninventur durch 
Verfahrensvereinfachungen. Die Ergebnisse der Stichprobeninventur dienen der Eichung der 
Forsteinrichtungsergebnisse nach Baumarten und Altersklassen und bringen daher eine 
Verbesserung der Bestandesdaten und der Planungssicherheit. 
 
Die Kalkulation der Nutzungsplanung wurde für den Städtischen Wald Essen erstmals für den 
Zeitraum von 3 Dekaden ermittelt, um eine qualifizierte Absicherung der Nachhaltigkeit zu 
ermöglichen. 
 
Der Zeitraum von 30 Jahren stellt dabei einen guten Kompromiss zwischen Steuerungsbedarf 
und Prognoserisiken dar. Die Zielstellung der Kalkulationen orientiert sich am 
pflegenotwendigen Bestockungsgrad der Altersklassen. Im Altholz stellen 
Verjüngungszeiträume von (20 -) 30 Jahren die Grundlage der Kalkulation, um eine 
Überalterung der Bestände zu vermeiden.  
 
 
 

1.3 Verfahrensbeschreibung der permanenten GPS-Betriebsinventur als 
Teil der Kom-BI-Inventur 
 
1.3.1 Verfahrensbeschreibung 
 
Bei der permanenten Betriebsinventur handelt es sich um ein Inventurverfahren auf der 
Grundlage permanenter Stichproben (Kontrollinventurverfahren), als Standardverfahren 
beschrieben in Fokus 2000 der FVA Baden-Württemberg.  
 
Die Stichproben werden systematisch und einheitlich über das Inventurgebiet verteilt. Sie 
werden für Folgeinventuren dauerhaft unsichtbar markiert. Die unsichtbare Markierung 
besteht i.d.R. aus einem in den Boden versenkten Metallpflock z.B. Goecke Vermarkungsrohr 
17-30 mit 30cm Länge sowie Kunststoffplatte KVS 60. Der Verzicht auf eine sichtbare 
Markierung soll der Gefahr einer gesonderten Bewirtschaftung des Bestandes im Bereich der 
Probeflächen vorbeugen. Aus arbeitsorganisatorischen und technischen (GIS-Programme, 
digitale Verschneidung) Gründen ist ein am Gauß-Krüger-Koordinatensystem orientiertes 
Rechtecknetz (i.d.R. Quadrat) zu wählen.  
 
Die Probebäume werden auf konzentrischen Kreisen mit gestaffelten Kluppschwellen erfasst. 
Alle Probebäume mit einem BHD ³ 10 cm werden mit ihren Polarkoordinaten erfasst. Bei den 
Bäumen mit einem BHD < 10 cm wird auf die Angabe der Polarkoordinaten verzichtet, sie 
sind daher nicht mehr einzeln identifizierbar. Neben den obligatorischen Merkmalen lassen 
sich je nach betrieblicher Fragestellung weitere stichproben- bzw. probebaumbezogene 
Größen erheben. 
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Das Inventurverfahren wurde vor allem in Hinblick auf naturnah bewirtschaftete Betriebe 
entwickelt, in denen neben der Vorratshaltung auch Fragen der Strukturen, der Verjüngung 
und Entwicklungsdynamiken von großer Bedeutung sind. Eine herkömmliche Vorratsinventur 
erbringt für solche Betriebe nur unzureichende Ergebnisse. Daneben stellen 
ertragstafelunabhängige und statistisch abgesicherte (objektiv reproduzierbare) Aussagen über 
Vorrat und Zuwachs eine wesentliche Qualitätsverbesserung gegenüber der Forsteinrichtung 
dar. 
 
Die Folgeinventur besteht im Auffinden des Probeflächenzentrums mit anschließender 
koordinatengestützter Identifizierung der Probebäume und ihrer Vermessung. Die 
Wiederaufnahme der gleichen Probeflächen bzw. Probebäume ermöglicht den paarweisen 
Vergleich der Messwerte und gewährleistet dadurch hohe Genauigkeit bei der Ermittlung von 
Veränderungen (Zuwachs, Nutzung). 
 
 
 
1.3.2 Probeflächengröße 
 
Das Verfahren mit konzentrischen Kreisen erfasst die Bäume in Abhängigkeit von ihrem 
Brusthöhendurchmesser (BHD) bzw. Höhe auf verschieden großen Flächen. Die 
standardmäßigen Probekreisgrößen sind folgendermaßen festgelegt: 
 
BHD Höhe Radius Kreisgröße 1 Probebaum 

= Bäume/ha 

≥ 30 cm 

15 bis < 30 cm 

10 bis < 15 cm 

< 10 cm 

< 10 cm 

über 1,3 m 

über 1,3 m 

über 1,3 m 

über 1,3 m 

unter 1,3 m 

12,0 m 

  6,0 m 

  3,0 m 

  2,0 m 

12,0 m 

452,4 m
2 

113,1 m
2 

  28,3 m
2
 

  12,6 m
2
 

452,4 m
2
 

22 

88 

354 

796 

Verjüngung 

 

 
 
1.3.3 Festlegen der Stichprobenpunkte 
 
Als Grundlage für die Arbeitskarte dient die alte FBK 1 : 10.000 incl. Gauß-Krüger-Rand.  
 
Als Arbeitskarte werden dann Kopien der FBK mit den manuell eingezeichneten 
Stichprobenpunkten verwendet. Eine exakte Lage ist nicht erforderlich, da die Punkte über die 
Sollkoordinaten vor Ort eingemessen werden. Punkte in der Nähe von Außengrenzen müssen 
je nach Verzug mit Toleranz überschießend eingezeichnet werden. 
 
Aufzunehmen sind alle Stichproben, deren Mittelpunkt auf Holzboden fällt. 
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1.3.4 Einmessung der Stichprobenpunkte 
 
Die Einmessung erfolgt mit dem professionellen DGPS Geometer 24 Pro. Nach 
Zielnavigation über die eingegebenen Sollkoordinaten erfolgt nach 20 - 40 Epochen die 
Festlegung des Stichprobenmittelpunkts mit Notierung von Azimut und Entfernung. Die 
exakte GPS-Einmessung des Anbindepunkts (Standpunkt des Geräts) erfolgt zeitparallel zur 
Punktaufnahme. 
 
Die Sollkoordinaten werden in der Datei „Sollkoordinaten für AA“ festgehalten, die 
Istkoordinaten werden mit der Datei „GK-Koordinatenberechnung“ errechnet und in der Datei 
„GK-Koordinatenliste“ gespeichert. 
 
Lediglich Punkte, die auf Holzbodenflächen fallen, werden am Stichprobenmittelpunkt durch 
einen Metallpflock vermarkt. 
 
Sofort nach Einmessen des Stichprobenmittelpunktes (=Stichprobenpunkt) wird dieser mit 
dem Markierungseisen (bodeneben) sowie ggf. einer Kunststoffmarkierung vermarkt. Sollte 
die Vermarkung des Stichprobenmittelpunktes aus technischen Gründen (z.B.: Fels, Stock) 
nicht möglich sein, so ist das Markierungseisen zu versetzen und dessen Lage (Angabe von 
Entfernung und Richtung) auf dem Aufnahmeformular deutlich zu vermerken. Die Aufnahme 
erfolgt jedoch immer vom eigentlichen Stichprobenmittelpunkt. Nur im Ausnahmefall (z.B. 
Bachlauf) kann bewusst ein abweichender Mittelpunkt eingemessen werden. 
 
Bei Folgeinventuren kann diese Einmessungsweise ebenfalls erfolgen. Die Ermittlung der 
genauen Lage kann anhand des Stammverteilungsplanes (BI-Plot-Ausdruck über 
Plotprogramm) der letzten Aufnahme (Vorinventur) unter Einbezug eines oder mehrerer 
markanter Bäume (selten vorkommende Baumarten, besonders starke Bäume usw.) erfolgen.  
 
 
 
1.3.5 Totholz 
 
Auf die Angabe der Baumart wird verzichtet.  
 
• Totholz stehend 
 
Stehendes Totholz wird innerhalb des 12 m Kreises angesprochen. Es werden 
Mittendurchmesser und Höhe geschätzt. Mindest-Durchmesser für die Aufnahme ist 15 cm, 
Mindest-Höhe ist 1 m.  
 
• Totholz liegend 
 
Liegendes Totholz wird ebenfalls nur innerhalb des 12 m Kreises angesprochen. Es werden 
Mittendurchmesser und Länge geschätzt. Mindest-Durchmesser für die Aufnahme ist 15 cm, 
Mindest-Länge ist 1 m. Ragt ein Teilstück eines Totholzstückes über den Probekreis hinaus, 
wird dieser Teil nicht mit berücksichtigt. Die Länge eines Totholzstückes endet also an der 12 
m Kreis Grenze.  
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1.3.6 Bäume 0,5 bis 1,3 m Höhe (Verjüngung) 
 
Die Aufnahme erfolgt als Verjüngung unter Schirm in Form einer Schätzung nach Baumarten 
getrennt im 12 m Kreis. Angesprochen werden die beiden häufigsten bzw. waldbaulich 
wichtigsten (z.B. Voranbau) Baumarten in der Verjüngung.  
 
Für diese beiden Baumarten werden Deckungsgrad und Verbiss in % durch Schätzung 
ermittelt.  
 
Die Ansprache von Verbiss erfolgt nur in diesem Aufnahmeblock (Höhe < 1,3 m) und wird 
prozentual geschätzt. Der Verbissschaden bezieht sich nur auf den Verbiss der 
Terminalknospe während der letzten 3 Jahre.  
 
Wenn es sich nicht um Verjüngung unter Schirm handelt (z.B. Freiflächenkultur), werden die 
Pflanzen als niedrigste BHD-Stufe gemäß 4.2.5 und nur innerhalb des 2 m Kreises erfasst, 
obwohl sie noch unter 1,3 m Höhe haben. 
 
 
 
1.3.7 Bäume über 1,3 m Höhe bis 9,9 cm BHD (2 m Kreis) 
 
Die Aufnahme beginnt mit dem zum Stichprobenmittelpunkt nächsten Baum und wird im 
Uhrzeigersinn fortgeführt. Sämtliche Merkmale werden für jeden einzelnen Baum 
angesprochen. Unterhalb Brusthöhe gezwieselte Bäume werden als zwei Bäume erfasst. Bei 
Stammunregelmäßigkeiten: Ermittlung der BHD-Stufe durch Messung unter- und oberhalb 
des BHD’s. Für jeden Baum erfolgt die Zuordnung zu einer Altersstufe bzw. Betriebsart, oder 
zum Nebenbestand (Unterstand, Naturverjüngung). 
 
Für die Ansprache als Verjüngung unter Schirm (NV) ist die Überschirmung durch den 
Hauptbestand maßgeblich. 
 
 
 
1.3.8 Bäume > 10 cm BHD (3 m-, 6 m-, und 12 m Kreis) 
 
Die Aufnahme beginnt mit dem zum Stichprobenmittelpunkt nächsten Baum und wird im 
Uhrzeigersinn fortgeführt. Für jeden Baum innerhalb der Probefläche wird der BHD, die 
horizontale Entfernung zum Stichprobenmittelpunkt sowie der Winkel zum magnetischen 
Nordpol (Azimut) gemessen.  
 
Der Azimut wird vom Zentrum aus zur Stammmitte in 1,3 m Höhe in Neugraden (gon) 
gemessen. 
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Die Entfernung wird mit dem Laserdistanzmessgerät (mit automatischem 
Horizontalausgleich) in 1,3 m Höhe auf Dezimeter genau gemessen. Die lotrechte Achse 
durch den Mittelpunkt des Brusthöhenquerschnitts bestimmt den Messpunkt am Baum. 
 
Der Brusthöhendurchmesser wird mit dem Durchmesser-Glasfasermaßband in Zentimetern 
mit einer Nachkommastelle (mm) genau gemessen. Das Durchmesser-Glasfasermaßband ist 
straff anzuziehen. Lose Rindenteile, Flechten, Moos etc. sind zu entfernen. Die Messung 
erfolgt stets rechtwinklig zur Stammachse. Um eine exakte und nachprüfbare Messung des 
Brusthöhendurchmessers zu gewährleisten sowie eine genaue Zuwachsberechnung mit Hilfe 
einer Folgeinventur zu ermöglichen, muss die Messhöhe eindeutig bestimmt sein. Dazu gilt 
folgende Fußpunktdefinition: 
 

a) Die Ermittlung der Brusthöhe orientiert sich stets an dem ideellen Geländeniveau. 
Der Gliedermaßstab wird dazu auf der Bodenebene aufgesetzt, auch bei leicht 
erhöhten Wurzelanläufen. Bei Stammunregelmäßigkeiten wird in abweichender 
Höhe gemessen, Angabe der Messhöhe in ganzen Dezimetern (dm). Bei 
Folgeinventuren ist zu beachten, dass in gleicher Höhe wie bei der Vorinventur 
gemessen wird. Bei stark ausgeprägten Wurzelanläufen, insbesondere bei 
Stelzwurzeln, ist unter Umständen ebenfalls eine abweichende Messhöhe 
notwendig, um Auswirkungen des Wurzelanlaufes im Stammbereich 
auszuschließen. Unterhalb Brusthöhe gezwieselte Bäume werden als zwei Bäume 
erfasst. 

b) Im geneigten Gelände ist die Brusthöhe stets von der Bergseite aus zu messen. 
  
 
 
Ermittlung der Messstelle für den Brusthöhendurchmesser: 
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Die Baumhöhe wird auf Dezimeter genau gemessen. Wenn nicht anders geregelt, sind im 
Hauptbestand eine Mittelhöhe pro Haupt- und eine Mittelhöhe je Nebenbaumart zu messen. 
Im Bruch- sowie im Nebenbestand (nur Überhalt) wird für jede Baumart eine Mittelhöhe 
gemessen.  
 
Bei gerade stehenden Bäumen kann die Messrichtung im ebenen Gelände je nach Sichtbarkeit 
frei gewählt werden. Bei geneigten Bäumen muss die Messrichtung rechtwinklig zur Richtung 
der stärksten Stammneigung gewählt werden. Der Höhenmesser ist dann entsprechend der 
Stammneigung auszurichten. Im stärker geneigten Gelände muss die Höhe von der Bergseite, 
allenfalls hangparallel, gemessen werden. Messungen von der Hangunterseite führen 
regelmäßig zu falschen Werten! Traufbäume und Bäume mit erkennbar gestörtem 
Höhenwachstum dürfen nicht zur Höhenmessung herangezogen werden, gleiches gilt für 
Kronenbruch. 
 
Bei Laubbäumen ist besonders zu beachten, dass die Krone nicht tangential anvisiert wird, da 
dies zu erheblichen Übermessungen der Höhe führt. Vielmehr ist der ideelle Schnittpunkt der 
Stammachse mit der Krone anzuvisieren. 
 
 
Höhenmessung bei geneigten Bäumen (rechts) und bei Laubbäumen (links) 
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Der Kronenansatz wird nur für Laubholz mit BHD ³ 30 cm am höhengemessenen Baum 
angesprochen (auf ganze Meter geschätzt). Als Stammhöhe gilt die Länge zwischen 
Stammfuß und Kronenansatz (erste stärkere stammumfassende Äste, Beginn der Krone, Ende 
des Schaftes). Laubbäume ohne Angabe des Kronenansatzes werden bei der Sortierung 
vollständig als Industrieholz ausgehalten.  
 
 
Messpunkte des Kronenansatzes bei Laubholz 
 

 
 
 
Unter Alter ist das wirtschaftliche Alter zu verstehen. Es wird für jeden Höhenmessbaum in 
Jahren angegeben. Das individuelle Baumalter und bestandessoziologische Einflüsse (Einfluss 
der sozialen Stellung) sind bei der Herleitung zu berücksichtigen. 
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Die Altersbestimmung erfolgt in der Regel durch Fortschreibung aus dem alten FE-Werk, 
ersatzweise durch Stockzählung in der Umgebung (Jahrringzählung), Astquirlzählung, 
Schätzung unter Berücksichtigung der standörtlichen Wuchsdynamik oder anhand von 
glaubhaften Angaben. Es ist das jeweils sicherste Alter zu notieren. Einzelbaumalter innerhalb 
des Altersrahmens im Revierbuch können als Fortschreibung deklariert werden. 
 
Die Schäden sind für jeden Baum anzusprechen, soweit sie von waldbaulicher bzw. 
wirtschaftlicher Bedeutung sind. Verbiss-, Rücke-, Fäll- und Schälschäden sind immer 
aufzunehmen. Schälschäden werden auch im Altholz als solche angesprochen, selbst wenn die 
Schadherkunft nicht mehr eindeutig erkennbar ist. Rotfäule wird aufgrund der schwierigen 
Ansprachemöglichkeit nicht erfasst - die Einschlagsstatistik kann hierzu erheblich genauere 
Analysen ermöglichen. 
 
Für jeden Baum des Hauptbestandes wird die Zugehörigkeit zu einer Altersstufe (1, 2, ...), für 
den Nebenbestand die Bestandesschicht (Überhalt UH oder Unterstand US) angegeben. Ein 
wesentliches Kriterium für die Zuordnung zum Nebenbestand ist die Überschirmung. Die 
Altersstufe entspricht i.d.R. dem bisherigen Altersindex + 1, sie wird im Anhalt an die 
künftige Bestandeskennung vergeben. Mit Ausnahme von stark unterschiedlichen Beständen 
sollte für alle Probebäume eine einheitliche Altersstufe angegeben werden. Es gilt aber 
sowohl die Wuchsdynamik der einzelnen Baumarten, als auch bestandessoziologische 
Einflüsse zu berücksichtigen.  
 
Die Ästungshöhe ist zu schätzen und der jeweiligen Stufe zuzuordnen. 
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1.3.9 Güteansprache 
 
1.3.9.1 Allgemeines 
 
Angesprochen wird die Güteklassen A/B am höhengemessenen Baum nach rein äußerlichen 
Merkmalen. Die Länge der Güteklasse wird in ganze Meter (ab 3m Länge) vom Stammfuß bis 
zur oberen Grenze der Güteklasse geschätzt. Angesprochen wird Laubholz mit BHD >30 cm. 
 
 
 
1.3.9.2 Anforderungen der Güteklasse A/B bei Laubholz 
 
� Buche 

> Astigkeit 
Keine oder nur sehr wenige kleine Fauläste 
Wenige gesunde Äste bis zu einem Durchmesser von 7 cm 
> Astnarben 
Chinesenbärte mit einer Siegelhöhe von max. 10 cm 
> Krümmung 
Geringe einschnürige Krümmung zulässig 
> Drehwuchs 
Nicht mehr als ¼ des Stammumfanges auf 5 m 
> Narben 
Wenige kleine Rindenverletzungen, nicht größer als Handflächengröße 
Beulen und tiefergehende Verletzungen nicht zulässig 
> Fäule 
Nur gesundes Holz ohne Pilzbefall 

 
� Eiche 

> Astigkeit 
Keine oder nur sehr wenige kleine Fauläste 
Wenige Klebeäste zulässig 
Wenige Wasserreiser zulässig 
> Astnarben 
Nicht mehr als 2 deutliche Rosen halbseitig auf  2m Länge 
> Krümmung 
Geringe einschnürige Krümmung zulässig 
> Drehwuchs 
Nicht mehr als ¼ des Stammumfanges auf 5 m 
> Narben 
Wenige kleine Rindenverletzungen 
Beulen und tiefergehende Verletzungen nicht zulässig 
Frostleisten nicht zulässig 
> Fäule 
Nur gesundes oder stammtrockenes Holz ohne Pilzbefall 
Splintfäule in geringem Umfang zulässig 
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� Sonstiges Laubholz 
> Astigkeit 
Keine oder nur sehr wenige kleine Fauläste 
Wenige Klebeäste zulässig 
Wenige Wasserreiser zulässig 
> Astnarben 
Wenige kleine Astnarben zulässig 
> Krümmung 
Geringe einschnürige Krümmung zulässig 
> Drehwuchs 
Nicht mehr als ¼ des Stammumfanges auf 5 m 
> Narben 
Wenige kleine Rindenverletzungen 
Beulen und tiefergehende Verletzungen nicht zulässig 
  
> Fäule 
Nur gesundes Holz ohne Pilzbefall 

 
 
 
1.3.10 Probekreisgrenzen 
 
Probekreisgrenzen werden durch Nichtholzbodenflächen oder durch eindeutigen Wechsel der 
Bestandeseinheit gebildet. Probekreisgrenzen innerhalb des großen Kreises werden über ihre 
Polarkoordinaten eingemessen. Bei zwei sich schneidenden idealisierten Grenzen ist der 
gemeinsame Schnittpunkt zuerst einzutragen. Der Stichprobenmittelpunkt muss sich in der 
verbleibenden Fläche befinden. Probekreise bis 2 m Radius werden als ganzes dem Bestand 
mit dem Stichprobenmittelpunkt zugeordnet. Es dürfen keine Nichtholzbodenflächen (z.B.: 
Fahrwege) aus der Stichprobenfläche herausgemessen werden. Auch wenn der gleiche 
Bestand hinter einer Nichtholzbodenfläche weitergeht, ist der zum Stichprobenmittelpunkt 
nähere Rand die Aufnahmegrenze. 
 
 
 
1.3.11 Dokumentation und Verschneidung mit der Forsteinrichtung 
 
Als Dokumentation erfolgt die Erstellung einer Karte 1 : 10.000 mit der Lage der Stichprobenpunkte. 
Die Auswertung der Stichprobeninventur erfolgt entsprechend des Verfahrens Baden-Württemberg 
mit zusätzlichen Excelauswertungen auf einheitlicher Basis Efm.o.R. für den Vergleich mit der 
Forsteinrichtung. 
 
Parallel wird die Forsteinrichtung fortgeschrieben und mit einer neuen Planung versehen. Die 
Ergebnisse der Betriebsinventur werden dann zur Eichung der Einrichtungsdaten auf der Basis 
Baumart und Altersklasse herangezogen, so dass der Betrieb nicht nur über ertragstafelunabhängige, 
genaue und reproduzierbare Gesamtdaten sondern auch über gegenüber der herkömmlichen 
Forsteinrichtung erheblich exaktere Bestandesdaten verfügt. 
 
Auf dieser Datenbasis kann dann eine im Bezug auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit optimierte 
Planung hergeleitet werden. 
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1.4 Personaleinsatz und Arbeitsablauf 
 
Die Deutsche Forstberatung Th. Oppermann wurde im November 2007 mit der Erstellung 
des Betriebswerkes beauftragt. 

Die Außenaufnahmen im Frühjahr und Sommer 2008 wurden durch Frau Würker und Herrn 
Bokelmann durchgeführt. Die Besprechung der Außenaufnahmen fand am 29.10.2008 statt. 

 
Aufgrund von Verzögerungen bei der Lieferung des katastermäßigen Besitzstands konnte die 
Aufnahme der durch die Besitzstandskorrektur hinzugekommenen Flächen, die Entfernung 
der Flächenabgänge sowie die Digitalisierung der Forstgrundkarte erst zum 07.07.2009 
fertiggestellt werden. 

Die interne Vorstellung der Ergebnisse fand am 15.07.2009 statt, die Präsentation innerhalb 
eines Workshops am 26.08.2009. 

Nach Vorstellung der Ergebnisse und Abnahme durch die politischen Gremien wird die 
Auslieferung des Betriebswerks auf Frühjahr 2010 zu datieren sein. 

 
 

1.5 Stichtag und Planungszeitraum 
 
Stichtag ist der 01.01.2010. 

Der Forsteinrichtungszeitraum dieses Betriebswerkes beträgt 10 Jahre, d.h. vom 01.01.2010 
bis zum 31.12.2019. 

 

 

1.6 Kataster- und Kartenunterlagen 
 
Als Unterlagen dienten neben dem aktuellen ALK die Deutschen Grundkarten und darauf 
basierende Luftbildkarten im Maßstab 1 : 5.000. 

 

 

1.7 Besonderheiten der Vermessung und Kartenherstellung 
 
Ursprünglich war vorgesehen, die digital vorliegende Forstbetriebskarte lediglich bezüglich 
der forstlichen Änderungen zu überarbeiten. Dieses stellte sich als nicht durchführbar heraus, 
da der Digitalisierungsstandard aus dem Jahr 2000 (Basis: Deutsche Grundkarte) dem 
aktuellen digitalen Kataster nicht entsprach. In Abstimmung mit der Forstverwaltung wurde 
daher eine Neudigitalisierung auf der Basis des gestellten ALK-Datensatzes incl. der von der 
städtischen Forstverwaltung eingearbeiteten Sonderungen vorgenommen. Die Auswertungen 
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erfolgten absprachegemäß auf der Basis der digitalisierten Flächen, da ein Katasterabgleich 
der Flächensumme aufgrund der Sonderungen nicht möglich war.  

Bei den Außenaufnahmen sind die Außengrenzen nicht im Einzelnen überprüft worden. 
Wesentliche Grenzmängel sind nicht bekannt. 

 
 
 

1.8 Besonderheiten der Waldzustandserfassung 
 
Die alte Waldeinteilung wurde im Rahmen der Forsteinrichtung weitgehend übernommen. 

Die Auswertung der Bestandesaufnahmen wurde über das betriebseigene EDV-Programm, 
das Modulare Forstliche Controllingsystem MODFOCS für Windows durchgeführt. 

Mit diesem innovativen Forsteinrichtungs- und Betriebsführungsprogramm sind die 
Auswertungsmöglichkeiten erheblich erweitert und in ihrer Aussagefähigkeit optimiert 
worden. Es besteht für den Waldbesitzer die Möglichkeit, das Betriebswerk am PC 
fortzuschreiben und so über ein jederzeit aktualisiertes Controllingsystem zu verfügen. 

Insbesondere bietet dies die Möglichkeit bei größeren Kalamitäten sowie bei der 
Neueinrichtung, mit geringst möglichem Aufwand die Betriebswerkdaten zu aktualisieren. 

 
 
 

1.9 Ertragstafeln 
 
Es kamen für den Forsteinrichtungsteil die in der BEPLA 97 vorgeschriebenen bzw. in den 
‘Hilfstafeln für die Forsteinrichtung im Lande NRW 1989’ zusammengefaßten und sowohl 
einrichtungs- wie auch nutzungssatztechnisch angepaßten Ertragstafeln zur Anwendung. 

Den Hilfstafeln liegen folgende Ertragstafeln zugrunde: 

 
• Eiche Jüttner 1955, mäßige Durchforst. 
• Buche und andere, nicht genannte Laubbaumarten Schober 1967, m. Df. 
• Esche Volquardts 1958, m. Df. 
• Roteiche Bauer 1955 
• Schwarzerle Mitscherlich 1945, starke Df. 
• Birke, Robinie, Tr.-Kirsche, Sorbus spec. Schwappach 1903/1929 
• Pappel (Regenerata), Weide, Aspe Weihe 1979 (nicht veröffentl.) 
• Fichte u.a. nicht genannte sonst. Nadelbaumarten Wiedemann 1936/1942, m. Df. 
• Kiefer und andere, nicht genannte Kiefernarten Wiedemann 1943, m. Df. 
• Strobe Eckstein 1965, m. Df. 
• Europ. Lärche Schober 1946, m. Df. 
• Jap.Lärche Schober 1953, m. Df. (I.-II.EKL.) 

 Rusack 1969, m. Df. (III.EKL.) 
• Douglasie, A. grandis, A. procera, Tsuga, Thuja plic. Bergel 1985, m. Df. mittleres 

 Ertragsniveau 
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1.10 Bestandteile des Betriebswerkes 
 
Teil I Allgemeine Ergebnisse der Forsteinrichtung 

Teil II Erläuterungsbericht incl. Grafiken  
Teil III Bestandeslagerbuch  
Teil IV Kartenwerk  
Teil V  Ergebnisse der Betriebsinventur 
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2 Betriebs- und Standortsverhältnisse 
 
Die Ausführungen der Kap. 2.3 ff stützen sich auf die Ausführungen des letzten 
Betriebswerks, auf Auszüge der "Waldbodenuntersuchung Städtischen Wald Essen" der Silva-
Ökologische Gutachten und Umweltanalytik GmbH sowie auf Auszüge aus den Erläuterungen zu den 
Vegetationskarten des Städtischen Waldes Essen 1:10000 von A. Schafmeister, Landesanstalt für 
Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung, 1987. 
 
 
 

2.1 Besitzverhältnisse 
 

 
   Wirtschaftswald        ---     ha 
   Sonderwirtschaftswald 1.387,31 ha 
   Nichtwirtschaftswald     131,41 ha 
 

   Holzboden   1.518,72 ha 
   Nichtholzboden     170,40 ha 
 

   Forstbetriebsfläche  1.689,12 ha 
   Nichtforstl. Betriebsfl.      56,46 ha 
 
   Gesamtfläche   1.745,58 ha 
 

 

Die Holzbodenfläche hat seit der letzte Forsteinrichtung deutlich um 12,4% zugenommen, der 
Anstieg der Nichtholzbodenfläche beträgt 13%. Durch den ebenfalls gravierenden Anstieg der 
Nebenflächen hat sich die Gesamtfläche seit dem Jahr 2000 um 14,6% erhöht. 

Beispiele für größere Flächenneuzugänge: 

� Waldflächen der ehemaligen LVA-Rheinprovinz (jetzt Landes Renten Anstalt)  

� Waldflächen des ehemaligen Hinderfeldshofes 

� Waldflächen des ehemaligen "Allgemeinen Grundvermögens" der Stadt Essen 

� Waldflächen angrenzend an naturnahe Grünanlagen 

 

Etwaige Berechtigungen und Lasten sind dem Forsteinrichter nicht bekannt 
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2.2 Zuständige öffentliche Verwaltungen 
 
Zuständige Untere Forstbehörde ist das Regionalforstamt Ruhrgebiet des Landesbetriebs Wald 
und Holz NRW. 

Verwaltungsmäßig gehören die Flächen aller Betriebsteile zum Regierungsbezirk Düsseldorf. 

 
 
 

2.3 Betriebsorganisation, Holzverkauf, Jagd 
 
Die kreisfreie Stadt Essen ist die Eigentümerin der zu begutachtenden Stadtwälder.  
 
Bewirtschaftet werden die drei städtischen Reviere Süd-Ost, Südwest und Nord in 2 
Sachgebieten durch Diplom-Forstingenieure und angestellte Forstwirtschaftsmeister. Der 
technische Vollzug und sonstige Dienstleistungen werden wesentlich von Forstwirten und 
einem angeschlossenen Maschinenhof als weiteres Sachgebiet mit zentralen Kolonnen  
bewältigt.  
 
Der gesamte Waldbesitz der Stadt Essen ist seit 2008 als eine Abteilung „Waldungen und 
Baumpflege“ der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Grün und Gruga Essen“ zugeordnet. 
Alle Bediensteten sind somit im öffentlichen kommunalen Dienst. Die Forstverwaltung hat 
unter anderem zur Aufgabe die Erfüllung des Wirtschaftsplanes, die Fortsetzung der 
Öffentlichkeitsarbeit (Stichwort: Lernort Wald...), die Aufrechterhaltung der Sicherheit und 
Ordnung (Forstschutz) im Wald und die Wahrnehmung hoheitlichen Aufgabenerfüllung der 
Unteren Jagdbehörde (Abschussplanungen, Jägerprüfungen, Genehmigungen) sowie die 
Erfüllung  fiskalische Aufgaben im Jagdgenossenschaftswesen. 
 
Die Gesamtleitung der Abteilung Waldungen obliegt einem Forstbeamten im höheren 
Forstverwaltungsdienst, unterstützt von Sachbearbeitern in administrativen Aufgaben.  
 
 
 
Die Bezirksvertretungen tragen mit ihren Mitteln wesentlich zur Erhaltung der 
Erholungsfähigkeit bei, indem z.B. marode Einrichtungen (Beispiel Bänke) zur Vermeidung 
von Gefahrenquellen regelmäßig ersetzt werden. 
 
Die Unterhaltung des Wildgatters im Heissiwald erfolgt weiterhin durch Grün und Gruga 
Essen, wobei die Finanzierung durch den Förderverein Wildgatter Essen-Heissiwald e.V. z. 
Zt. abgesichert ist. Gemeinwohlarbeitskräfte werden unter Anleitung einer wesentlich von 
dem Förderverein Wildgatter Heissiwald e.V. finanzierten und von der EABG eingesetzten 
Arbeitskraft auch zukünftig die Unterhaltung der beliebten Einrichtung gewährleisten. 
 
Für zusätzliche Tätigkeiten (der Abteilung Waldungen) stehen Gemeinwohlarbeitskräfte zur 
Verfügung (insgesamt 37 Stellen). 
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Der Holzverkauf erfolgt nach erfolgter Sortierung gemäß gültiger 
Rohholzsortierungsvorschrift mit dem Ziel der Erreichung von maximalen Deckungsbeiträgen 
zur kommunalen Waldbewirtschaftung unter Beachtung der Gemeindeordnung. 
 
Das häufig splitterverdächtige Stammholz wird vorwiegend über verschiedene Holzhändler 
auch im europäischen Ausland vermarktet, seit 2007 sind auch Holzpositionen nach Asien 
verkauft worden. 
 
Nachfrage nach FSC-zertifizierten Holz besteht in Teilmengen (2009: 1700 m³ Holz). 
 
Industrieholzsortimente werden über Vorverträge und Nachverkäufe veräußert. Teile des 
Holzverkaufes finden als "Auf dem Stock-Verkauf" statt (keine Nachrage zwischen 2007 und 
2009). 
 
Die Essener Bürger erwerben größere Mengen Brennholz in Selbstwerbung (nach 
Absolvierung zertifizierter Motorsägen-Lehrgänge) oder Kaminholz der Vertragspartner. 
 
Aus Gründen der weitestgehenden Schonung des Erholungswegenetzes und der teilweise 
aufgebrachten Dolomitsandschichten wird das Rohholz in Erholungsschwerpunkten auf 
Kranlängen eingeschnitten und ausschließlich mittels Tragschlepper endgerückt.  
 
Vorliefertätigkeiten bis ca. 0,5 m³ Holzmasse werden vorrangig mit Pferd vorgeliefert. 
 
 
 
Bezüglich der Jagdausübung ist der Regelfall die anteilige Fläche in verschiedenen 
Jagdgenossenschaften. In zentralen Erholungswaldflächen sind gemäß der Jagdgesetze 
Eigenjagdreviere gebildet, die Vergabe der Jagdmöglichkeiten gegen Entgelt erfolgt jährlich 
nach öffentlicher Bekanntgabe bzw. Ausschreibung.  
 
Wildverbissprobleme sind nur geringfügig vorhanden. 
 
 
 

2.4 Geographische Einordnung 
 
Das Stadtgebiet Essen liegt im Übergangsbereich zwischen den Ausläufern des Bergischen 
Landes und der sich nach Norden anschließenden Westfälischen Bucht. Mitten durch das 
Stadtgebiet verläuft in Ost-West-Richtung die Grenze zwischen dem Wuchsbezirk 
"Emscherland" im Norden und dem Wuchsbezirk "Niederbergisches Hügelland" im Süden.  
 
Alle größeren zusammenhängenden Waldgebiete liegen im Wuchsbezirk "Niederbergisches 
Hügelland". Sie bilden einen nahezu geschlossenen Grüngürtel und liefern einen wichtigen 
Beitrag zur Naherholung im Süden der Stadt. Das Stadtgebiet wird in diesem Bereich von der 
Ruhr durchflossen, die zu den nördlich angrenzenden Ruhrhöhen einen Höhenunterschied von 
ca. 100 m aufweist. Auf dem nördlich des Baldeneysees liegenden Prallhang der Ruhr 
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befindet sich die Baldeney, die die Ruhrhöhen begleitet und in ihrem Verlauf sehr reizvolle 
Ausblicke auf den Stausee und auf die Hügel und Täler des Bergischen Landes bietet. Die 
Baldeney schließt die Ruine der Isenburg mit ihrer wechselvollen Vergangenheit ein. Im 
Norden schließen sich der "Stadtwald" und der Schellenberger Wald an, der zusammen mit 
dem ehemaligen Rellinghausener Gemeindewald den größten zusammenhängenden 
Waldkomplex im Stadtgebiet darstellte, 
 
Westlich des Baldeneysees, anschließend an den Kruppschen Waldbesitz, erstreckt sich ein 
weiteres zusammenhängendes Waldgebiet, der Heißiwald sowie der im Norden anschließende 
Gemeindewald Bredeney. Beim Heißiwald handelt es sich um eine im 19. Jahrhundert nicht 
bewaldete Bergkuppe, die um die Jahrhundertwende aufgeforstet wurde. Weiter im Süden, an 
der nach Süden abknickenden Ruhr, befindet sich der Kettwiger Stadtwald. Westlich an das 
Gelände der Gruga anschließend, erstreckt sich die Margarethenhöhe mit ihrem 
charakteristisch hufeisenförmig umschließenden Waldgebiet. 
 
Südlich der Ruhr wechseln Wald, Äcker, Wiesen und Wälder kleinflächiger ab. Hier liegen, 
inmitten des nach Süden ansteigenden niederbergischen Hügellandes, verstreut einzelne 
Waldbesitzungen der Stadt Essen. 
 
Völlig anders stellt sich die Lage nördlich der Wuchsgebietsgrenze, im Wuchsgebiet 
"Emscherland", dar. Der Waldanteil ist hier infolge des Bergbaus und der Industrialisierung 
bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts sehr gering und beschränkt sich auf kleineren 
Streubesitz; meist Aufforstungen jüngeren Datums auf überwiegend anthropogen stark 
veränderten Standorten. Die Höhen der nach Norden sanft abfallenden Abdachung liegen 
zwischen etwa 80 m und 30 m ü. NN.  
 
Ziel der Stadt Essen ist es, den Waldanteil insbesondere in diesem Bereich kontinuierlich zu 
erhöhen. 
 
Zum Vergleich: 
 
Die Waldfläche je Einwohner im Land NRW beträgt 508 m², im Regionalforstamt Ruhrgebiet 164 m² 
und in der Stadt Essen lediglich 29 m². 
 
 
 

2.5 Geschichte 
 
Die ausgedehnten Waldungen im Süden der Stadt von Rellinghausen über Heisingen bis nach 
Werden sind ein Überrest jenes großen Waldgebietes, das der römische Geschichtsschreiber 
Tacitus mit dem Namen Caesia belegte. Aus Caesia wurde chaisia und zuletzt haisa. Unter 
dem Namen Heißi wird das Waldgebiet in der Werdener Schenkungsurkunde vom Jahre 796 
erwähnt. Die Ortsnamen Heisingen und Heißen weisen ebenfalls auf diesen Waldstreifen hin, 
der sich als Grenzwald zwischen Franken und Sachsen in einem weiten Bogen von der Ruhr 
bis zur Lippe hinzog. 
 
Ein Großteil der heute noch vorhandenen Wälder ist als winziges Überbleibsel dieses 
ehemaligen Urwaldes anzusehen. 
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Die Ansiedlung von Industrie und die Umwandlung einer landwirtschaftlichen Struktur in 
Europas größtes Kohle- und Industriezentrum führte in Essen Ende des letzten Jahrhunderts 
zu der Erkenntnis, dass die Menschen Ausgleichsflächen zur Erholung benötigen. Nach der 
Entstehung und dem Ausbau von Parkanlagen beschließt der Stadtrat am 4. November 1904 
in geheimer Sitzung, einen Betrag von 1,5 Millionen Mark zum Ankauf des sogenannten 
Langenbrahmer Waldes und angrenzender Grundstücke zur Verfügung zu stellen. Vom 
Freiherrn von Schell auf Schellenberg werden 80,9 Hektar für 1,2 Millionen Mark angekauft.  
 
Von den vorkommenden Baumarten nahm die Eiche mit 57% den größten Anteil der 
Gesamtbestockung ein. Die Kiefer ist mit 22% und die Buche mit 6% an der Fläche beteiligt. 
Außer in einem Altholzbestand ist die Buche zwischen- und unterständig. Vorherrschend ist 
die Buche in dem Teil nahe der Klusenkapelle. Die Kiefer bildet einen 15 ha großen 
75jährigen geschlossenen Bestand südlich der Frankenstraße. Lärchen kommen einzeln und 
gruppenweise eingesprengt vor, außerdem Sumpfeiche und Birke sowie einzelne Kirschen.  
 
Bei diesen wie auch bei den anderen im Süden der Stadt gelegenen Waldungen handelt es sich 
um ehemalige Mark- bzw. Gemeindewaldungen, die aufgrund der Fürsorge der hier 
ansässigen adeligen und bürgerlichen Familien von der weitgehenden Waldvernichtung, wie 
sie im Norden Essens stattfand, verschont blieben. Freiherr von Schell hatte ehemals diesen 
heutigen "Stadtwald" als Rellinghausener Gemeindewald durch Ausbezahlung der 
Markanteile erworben. Er ließ ihn als Wald bestehen und forstete kahl geschlagene Stellen 
wieder auf. 
 
Der Baldeneyer Wald wurde im Oktober 1914 von dem Freiherrn Bottlenberg-Schirp 
erworben. Die Stadt kaufte insgesamt 78 Hektar. Von dieser Fläche waren aber nur 28 Hektar 
Wald. Der Baldeneyer Wald liegt südlich der Stadt, angrenzend an die Waldanlagen der Villa 
Hügel. Die Baldeney zieht sich mit ihren Abhängen an der Ruhr entlang, wird im Osten zum 
größten Teil vom Schellenberger Wald begrenzt und durch die Eisenbahn Werden - Essen 
vom „Stadtwald“ getrennt. Das ganze Gebiet war noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts mit 
Wald bestanden. Dann wurde es gerodet und stückweise an Bergleute in Erbpacht gegeben. 
Diese machten mit großer Mühe den Boden urbar und legten Gärten und Felder an. Die steilen 
Hänge zum Ruhrtal widersetzten sich dieser Rodung und so blieb hier der Wald erhalten. 
 
Durch Eingemeindung von Altenessen, Bredeney und Borbeck gingen der Bredeneyer 
Gemeindewald und der Borbecker Schloßpark 1915 in den Besitz der Stadt über. Der 
Bredeneyer Gemeindewald liegt westlich vom Kruppwald und ist von diesem durch die 
Bredeneyer Straße (B 224) getrennt. Der Bestand setzte sich um 1920 in der Hauptsache aus 
50- bis 100-jährigen Eichen zusammen, in welche horstweise Fichten und Lärchen 
eingesprengt waren. 
 
1925 erwarb die Stadt den Heißiwald, der sich südlich an den Bredeneyer Gemeindewald 
anschließt. Es handelt sich um den ehemaligen "Plattenwald", der vorwiegend aus 
Aufforstungen von früher landwirtschaftlich genutztem Gelände besteht. Noch in den 
Dreißiger Jahren entfielen auf die Eichen 15%, auf die Roteiche 17%, auf die Buche 2%, auf 
Erle und Esche 15%. Den weitaus größten Anteil nahmen die Nadelhölzer ein mit 53% Fichte, 
4% Sitkafichte und 4% Weymouthskiefern. Es handelte sich in allen Fällen um Reinbestände, 
die nach den Vorstellungen der damaligen Forstwissenschaftler den höchsten Gewinn 
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versprachen. Die Stieleiche litt jedoch stark unter Eichenwickler- und Frostspannerfraß, die 
Fichte hatte unter der Luftverschmutzung zu leiden. 1942 vernichtete ein Sturm fast den 
gesamten Nadelholzbestand im Heißiwald. Nur in geschützten Hanglagen sind kleinere Reste 
erhalten geblieben (Arnold, 1973). Am 13.1.1934 schloss der damalige Oberbürgermeister 
Reismann-Grone mit dem Besitzer des Schellenberger Waldes, Freiherr von Wittinghoff-
Schell, einen Vertrag, wodurch die ganze Besitzung, das Schloss mit dem anschließenden 
Park ausgenommen, durch Tausch in den Besitz der Stadt Essen überging. Auf den 
Schellenberger Wald entfallen 235 Hektar, der somit Essens größtes Waldgebiet darstellt. Im 
Norden und Süden wird es von der Ruhr begrenzt, im Osten und Westen durch die Orte 
Heisingen und Rellinghausen. 
 
 
 

2.6 Klima 
 
Das Klima im Bereich des Städtischen Waldes unterliegt entsprechend seiner Lage am Fuß des 
Bergischen Landes weitgehend atlantischen Einflüssen. Dies führt zu ausgeglichenen Temperaturen, 
milden Wintern und mäßig warmen, verhältnismäßig niederschlagsreichen Sommern. Überwiegend 
westliche bis südliche Luftströmungen sorgen für relativ hohe Niederschläge und eine hohe 
Luftfeuchtigkeit. Das Großklima im Raum Essen wird modifiziert durch die Bebauung und durch den 
Einfluss des Bergischen Landes, das am südlichen Stadtrand bereits Höhen von ca. 200m ü. NN 
aufweist. 
 
 
 
2.6.1 Windverhältnisse 
 
Windrichtung und -geschwindigkeit im bodennahen Raum werden einerseits von der 
Luftdruckverteilung, andererseits auch durch die Topographie bestimmt. 
 
Die im Jahresmittel häufigste Windrichtung in Essen ist Süd, in ca. 17 % der Fälle. Es folgen die 
Südwest- bis Westsektoren mit noch hohen Häufigkeiten. Ein zweites, wesentlich kleineres Maximum 
findet sich bei Nordost und Ost, nördliche Windrichtungen spielen eine untergeordnete Rolle. 
 
Auch in den verschiedenen Jahreszeiten dominieren die Winde aus Süd und Südwest, dabei sind 
allerdings im Frühjahr und Sommer die Ost- bzw. Nordostrichtungen stärker vertreten als im Herbst 
und Winter. Die vorherrschenden Winde aus südlichen bis westlichen Richtungen führen 
insbesondere im Bereich des "Niederbergischen Hügellandes" zu hohen Niederschlagssummen. 
 
 
 
2.6.2 Temperaturverhältnisse 
 
Die Temperaturverhältnisse im südlichen Teil des Stadtgebietes, der zum Wuchsbezirk 
"Niederbergisches Hügelland" gehört, werden durch die Daten der Klimastation Wetteramt Essen 
(120 m ü. NN) charakterisiert. 
 
Die Klimadaten der Station Bochum (84 m ü. NN) kennzeichnen die Wärmeverhältnisse des 
nördlichen, zum Wuchsbezirk "Emscherland" gehörenden Teiles des Stadtgebietes. 
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Die Temperaturdifferenzen der beiden Messstationen spiegeln sowohl die Höhendifferenz als auch 
den Einfluss der dichten Bebauung im Stadtgebiet Bochums wider. Eine Vergleichbarkeit der Daten 
der Bochumer Messstation mit den Verhältnissen des Essener Nordens kann aufgrund der Höhenlage, 
der unmittelbaren Nachbarschaft und der ebenfalls dichten Bebauung angenommen werden. 
 
Die mittlere jährliche Differenz der langjährigen Januar und Juliwerte fällt mit 16,0°C (Station Essen) 
und 16,1°C (Bochum) relativ gering aus und weist auf den mäßigen Einfluss der maritimen 
Luftmassen hin. Milde Winter mit deutlich über dem Gefrierpunkt liegenden Temperaturwerten für 
den Januar sowie mäßig warme Sommer mit Julidurchschnittstemperaturen um 17,5°C sind ebenfalls 
kennzeichnend für die wachstumsbegünstigenden Wärmeverhältnisse. Dies wird ebenfalls bestätigt 
durch die Mittelwerte der Lufttemperatur für die forstliche Vegetationszeit (Mai - September) und das 
Jahr: 
 
Station   forstliche Vegetationszeit Jahr   
Bochum (84 m)  16,4 °C    10,3 °C 
Essen (120 m)  15,7 °C    9,6 °C 
 
Ein Maß für die tatsächliche Länge der Vegetationszeit ist die mittlere Anzahl der Tage mit einer 
Lufttemperatur von mindestens 10°C. Sie ist mit 170 Tagen in Bochum und 163 Tagen in Essen 
ausgesprochen lang. Sie weist ebenso wie die mittleren Temperaturen für das Jahr und die forstliche 
Vegetationszeit (Mai - September) auf die wärmeklimatische Begünstigung des Städtischen Waldes 
Essen, insbesondere des nördlichen, im Wuchsbezirk Emscherland liegenden Teiles hin.  
 
Ein weiterer deutlicher Hinweis auf das wintermilde Klima ist das häufige Auftreten der Hülse (Ilex), 
die in winterkalten Gebieten ausfällt. Die im Frühjahr auftretenden Spätfröste haben im Essener 
Städtischen Wald nicht zu größeren Schäden geführt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass 
besonders gefährdete Standorte kaum vorkommen und die Kaltluft auf den meisten Standorten wegen 
der Geländeneigung abfließen kann. 
 
 
 
2.6.3 Niederschlagsverhältnisse 
 
Die höchsten Niederschlagswerte werden im Bereich der Ruhrhöhe gemessen, nach Norden nimmt die 
mittlere Niederschlagsmenge ab. Hierin spiegelt sich der Einfluss des Bergischen Landes mit 
niederschlagsreichem Stauregen wider. Die mittlere Jahresniederschlagssumme beträgt für die Station 
Essen 933 mm und für die Station Bochum 795 mm. 
 
Die für das Baumwachstum wichtige Niederschlagssumme in der forstlichen Vegetationszeit (Mai bis 
September) beträgt 428 mm für die Station Essen und 373 mm für die Station Bochum. Dies bedeutet, 
dass knapp die Hälfte der Jahresniederschlagssumme in der forstlichen Vegetationszeit fällt und zu 
einer überdurchschnittlich guten Wasserversorgung der, Vegetation führt. 
 

Jahresniederschlag Niederschläge in der forstlichen Vegetationszeit  
Essen   933 mm    428 mm 
Bochum  795 mm    373 mm 
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Die Verteilung der Jahresniederschläge auf die einzelnen Monate kann aus untenstehender Tabelle 
entnommen werden. 
 
Monat  langj. Mittel in mm 1961-1998 
 
Januar    82 
Februar    60 
März    76 
April    67 
Mai    72 
Juni    95 
Juli    87 
August    79 
September   78 
Oktober   74 
November   84 
Dezember   94 
Gesamt              948 
 
(Jahresgang der mittleren monatlichen Niederschlagsmengen Wetterstation Forstverwaltung Essen 
1961-1998) 
 
Schäden in Trockenjahren sind nicht ausgeprägt. Hierzu schreibt das Forsteinrichtungswerk vom 
1.10.1963: "Trotz des extremen Dürrejahres 1959 sind die Bestände und Kulturen von größeren 
Ausfällen verschont geblieben. Lediglich die kränkelnden Fichtenbestände im Plattenwald (heute: 
Heissiwald) hatten größere Trocknisschäden zu verzeichnen. 
 
Trockenheitsindex 
 
Der Trockenheitsindex nach De-Martonne charakterisiert das pflanzenverfügbare Wasser unter 
Berücksichtigung der Verdunstung, indem er die Jahresniederschlagsmenge mit der 
Jahresmitteltemperatur kombiniert. Er wird nach der Formel von De-Martonne ermittelt. 
 
T = Mittlerer Jahresniederschlag  

Jahresmitteltemperatur + 10 
 
T Essen  = 48 
T Bochum = 39 
 
In den Daten spiegelt sich die deutlich bessere Wasserversorgung der Vegetation im Wuchsbezirk 
"Niederbergisches Hügelland" gegenüber der im Wuchsbezirk "Emscherland" wider. 
 
Im Zeichen des Klimawandels werden zunehmende Sturm-, Starkregen- und Trockenstressereignisse 
erwartet. 
 
 
 

2.7 Geologie 
 
Das Stadtgebiet wird durch den Anteil an zwei Großlandschaften geprägt, deren Grenze mit der 
forstlichen Wuchsgebietsgrenze zusammenfällt; im Norden das südwestliche Münsterland, im Süden 
der nördliche Teil des Bergischen Landes. Die im Westen angrenzende Niederrheinische Bucht 
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erreicht nicht das Stadtgebiet. Entsprechend dieser Gliederung bilden zwei geologische 
Großstrukturen den Untergrund, das gefaltete Paläozoikum des Rheinischen Schiefergebirges und der 
südliche Teil des Münsterländer Kreidebeckens. 
 
Als älteste geologische Formation steht im Süden der Stadt das flözführende Oberkarbon an. Das 
Oberkarbon (Silesium) ist die Zeit des ausklingenden variszischen Geosynklinal-Stadiums und der 
Bildung eines breiten Beckens, vor dem sich hebenden Rheno-herzynischen Gebirge. Der südliche 
Beckenteil stellte eine trogförmige Saumsenke dar, deren Achse sich im Verlauf des Oberkarbons 
nach Norden bzw. Nordwesten verlagerte. Im Namur verlandete das Becken nach und nach, und es 
bildete sich eine typische Molasse, deren Sedimentation sich in das Westfal fortsetzte. 
 
Die im südlichen Stadtgebiet anstehenden Gesteine werden ausschließlich von Schichten des 
flözführenden Ober-Karbons gebildet. Die Flöze entstanden in den Zeiten des Stillstandes oder nur 
langsamen Sinkens der variszischen Saumsenke mit Anstieg des Grundwassers, wodurch Waldsümpfe 
und Sumpfwälder ungestört in den Niederungen oder Mündungsgebieten großer Flüsse wachsen 
konnten. Wiederholt bildeten sich auch weit ausgedehnte Flach-Seen, in denen sich Brackwasser-
Muscheln ansiedelten. Bei einem erneuten stärkeren Abwärtsruck, oder wenn Zufuhr und 
Aufschüttung der Abtragungsmassen des sich hebenden variszischen Gebirges mit dem Sinken des 
Troges nicht Schritt hielten, kam es zur Überflutung und dem Absterben der Moor-Vegetation und in 
extremen Fällen zu marinen Ingressionen mit der Bildung "mariner Horizonte". Derartige 
lngressionen des Meeres waren anfangs noch häufig, traten später jedoch immer seltener auf. Aus den 
Mooren wurden über das Torfstadium durch Inkohlung Steinkohlen. 
 
Somit besteht das flözführende Ober-Karbon insgesamt aus einer Wechsellagerung von teils 
konglomeratischen Sandsteinen, Schiefertonen und Steinkohlen-Flözen. An Masse überwiegen die 
Schiefertone, während Sandsteine und Konglomerate die auffallendsten Glieder der Schichtenfolge 
darstellen. Die Steinkohlenflöze lassen sich hingegen übertage nur selten verfolgen, da sie meistens 
verwittert, oxidiert, ausgewaschen oder von Gehängeschutt bedeckt sind. 
 
Die Sandsteine bestehen im allgemeinen aus Körnern von Quarz und untergeordnet Feldspat, die 
durch ein tonig-kieseliges Bindemittel verkittet sind. 
 
Die tonige Komponente besteht in der Regel aus Illit und Serizit. In den oberen Teilen des Ober-
Karbons kommt häufig noch Kaolinit hinzu, der hauptsächlich aus zersetzten Feldspaten 
hervorgegangen ist. 
 
Die Schiefertone im Liegenden der Flöze sind im allgemeinen als Wurzelboden ausgebildet. Sie 
stellen nasse Sumpfböden dar; die vorwiegend von Lepidophyten-Sumpfwäldern und Calamiten-
Röhricht bestanden waren. 
 
Seit langem bekannt ist der im Ruhr-Karbon häufige Gesteinsrhythmus Wurzelboden - Flöz - 
Schieferton - Sandstein - Wurzelboden. Aus solchen zyklisch wiederkehrenden Schichtengruppen ist 
das ca. 3800 m mächtige flözführende Oberkarbon aufgebaut. 
 
Im Norden des Stadtgebietes taucht das Ober-Karbon als Bestandteil des Grundgebirges unter das 
nach Norden mächtiger werdende Deckgebirge ab. Oberflächennah anstehend finden sich unter einer 
mächtigen Lößschicht Schichten der Ober-Kreide. 
  
Es handelt sich um den "Essener Grünsand" des tieferen Cenomans, der aus meist tonigen, wenig 
verfestigten Sanden besteht, die durch Glauconit mehr oder minder dunkelgrün gefärbt sind, und um 
den ähnlich strukturierten "Bochumer Grünsand" (Turon). 
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Schichten der Terziärformation fehlen in der Umgebung von Essen. 
 
Im Quartär steigerte sich die endogene Dynamik zu einem bis dahin nicht erreichten Ausmaß und ließ 
nun erst das Rheinische Schiefergebirge zum eigentlichen Gebirgsland werden, wobei sich die Täler 
tief einschneiden konnten. Gleichzeitig vollzog sich eine verstärkte Absenkung der Niederrheinischen 
Bucht. 
 
Das Pleistozän wurde zu einem für die heutige Gestaltung der Erdoberfläche sehr wesentlichen 
Zeitabschnitt. Es waren vor allem die Kaltzeiten, in denen sich auf der Nordhalbkugel große 
Inlandeis-Massen bildeten. Diese Kaltzeiten ("Eiszeiten") wechselten mehrfach mit wärmeren 
Perioden, die etwa dem Klima der Jetztzeit, dem Holozän, entsprachen. 
 
Die erheblichen klimatischen Veränderungen des Pleistozäns führten im Zusammenhang mit 
verstärkten Krustenbewegungen zu erheblichen Materialverlagerungen. 
 
Im Stadtgebiet sind vor allem Lößablagerungen verbreitet. Große Mengen von Lößstaub wurden in 
den Kaltzeiten aus den weiten, meist trockenliegenden Schotterfluren der Niederterrasse und 
westlichen Küstengebiete, aber auch aus dem von Gletschern zermahlenen Kristallinschutt ausgeweht 
und in Senken des Gebirges abgelagert. Vor erneuter Auswehung schützte eine Buschvegetation. Die 
Lößvorkommen des Essener Raumes stammen überwiegend aus der Weichsel- (Würm-) Eiszeit. 
Ältere Löß-Absätze der Saale- (Riß-) und Elster- (Mindel-) Eiszeit wurden fast immer in den 
darauffolgenden Glazial- und Interglazialzeiten durch Solifluktion und Denudation entfernt und sind 
nur gelegentlich unter dem Weichsel- (Würm-) Löß erhalten geblieben. 
 
Während des Holozäns, d.h. seit den letzten 8000 Jahren, sind keine erheblichen geologischen 
Veränderungen/Neubildungen eingetreten. Der Block des Rheinischen Schiefergebirges hebt sich 
auch heute noch fortwährend heraus, während sich Bäche und Flüsse weiter einschneiden. 
 
Holozäne Auenlehmüberdeckungen sind im Überschwemmungsbereich der Ruhr zu finden. 
 
 
 

2.8 Böden 
 
2.8.1 Einführung 
 
Das Waldgebiet der Stadt Essen stellt sich aus bodenkundlicher Sicht relativ heterogen dar. 
Determinierende Faktoren sind Lößbedeckung, Ausgangssubstrat, Wasserdurchlässigkeit, 
Podsolierungsgrad und anthropogene Schüttungen. Hinsichtlich einer forstwirtschaftlichen Nutzung 
sind 3 Haupteinheiten erkennbar: 
 
1. Die Lößböden, im wesentlichen bestehend aus lehmigem Schluff, örtlich mehr oder weniger 
pseudovergleyt, Haftnässeeigenschaften sind keine Seltenheit. 
 
2. Die Verwitterungsböden geringer bis mittlerer Mächtigkeit des flözführenden Oberkarbons, im 
wesentlichen als lehmige Böden ausgebildet mit geringer Wasserdurchlässigkeit. Lediglich in 
Bereichen einer Sandsteinfazies tritt das lehmige Substrat hinter einen sandigen Charakter zurück, 
wodurch die Wasserführung und Durchlüftung z.T. erheblich verbessert wird. Häufig sind die 
Verwitterungsböden von einem Lößschleier bedeckt. 
 
3. Die anthropogenen Aufschüttungsböden sind im gesamten Stadtgebiet anzutreffen. Es handelt sich 
dabei um die verschiedensten Substrate: Löß (humos), "Mutterboden", Bauschutt, Waschberg, 
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Schlacke, Müll usw. Neben den Aufschüttungen hoher Mächtigkeit (> 0,4 bis > 2,0 m) treten gehäuft 
Überschüttungen (< 0,4 m) auf. 
 
Fast generell verbreitet scheint ein seit einigen Jahrzehnten wirksamer Podsolierungsprozess zu sein, 
wobei die diesbezüglichen Abstufungen auf nahezu jedem Bodentyp grundsätzlich auftreten können. 
 
Folgende Bodentypen treten auf: 
 
 
 
2.8.2 Lößböden 
 
Die Lößböden stellen den flächenmäßig größten Anteil der Waldböden im Stadtgebiet. Als 
bestimmende Bodentypen haben sich Parabraunerden herausgebildet. Unter dem meist locker 
gelagerten A1-Horizont hat sich ein mäßig locker bis dicht gelagerter Bt-Horizont gebildet. Als 
Bodenarten wurden schwach bis stark tonige Schluffe ausgeschieden. 
 
Da der Löß aufgrund seiner Materialzusammensetzung bereits eine Tendenz zur Dichtlagerung 
aufweist, haben die Parabraunerden einen gewissen Trend zur Pseudovergleyung. Diese Tendenzen 
sind auch in relativ steilen Hanglagen unverkennbar. 
 
In Tälern, Mulden und an Hangfüßen prägen die Pseudovergleyungsmerkmale den Boden. Hier finden 
sich je nach Intensität der Pseudovergleyung die Bodentypen Pseudogley-Parabraunerde und 
Parabraunerde-Pseudogley. Alle Lößböden weisen eine mehr oder minder starke Podsoligkeit auf. Je 
nach Bildung und Ausprägung des Aeh, Ahe, Ae und Ss/Bsh Horizontes wurde die Podsoligkeit mit 
schwach bis stark eingestuft. 
 
Neben den reinen Lößböden treten insbesondere in den Hanglagen Fließerden mit überwiegender 
Lößbeteiligung auf. Hier haben sich zumeist Parabraunerden und Übergänge zur Braunerde 
herausgebildet. 
 
Podsolierungs- und Pseudovergleyungstendenzen gleichen denen der reinen Lößböden. 
 
 
 
2.8.3 Verwitterungsböden 
 
Die Verwitterungsböden kommen verteilt über das gesamte Stadtgebiet vor. Sie sind gegenüber den 
Lößböden in der Minderzahl. 
 
Sandsteinverwitterungsböden 
 
Die Sandsteinverwitterungsböden im Stadtgebiet erstrecken sich auf Kuppen, Oberhänge und die 
Ruhrhänge. Meist ist dem Verwitterungsmaterial Löß beigemischt oder die Böden sind mit einem 
geringmächtigen Lößschleier überweht. Die Böden haben meist nur eine geringe Entwicklungstiefe 
mit einem erheblichen Skelettanteil. Als Bodentypen finden sich hier Ranker und Braunerden. 
Podsolierungsmerkmale zeigen sich auch hier, meist mit stärkerer Ausprägung als auf den Lößböden 
 
Schiefertonverwitterungsböden 
 
Schiefertonverwitterungsböden kommen vorwiegend im südlichen Teil des Stadtgebietes vor. Auch 
hier ist dem Verwitterungsmaterial Löß beigemischt bzw. die Böden sind lößüberlagert. Sie weisen 
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meist eine mittlere Entwicklungstiefe auf und haben überwiegend einen hohen Skelettanteil. Die 
einzelnen Skelette sind gegenüber dem Sandstein erheblich kleiner und bieten so besseren 
Wurzelraum. Es haben sich meist skelettreiche Braunerden herausgebildet. Podsolierungen sind auf 
den Schiefertonböden nicht so ausgeprägt wie auf Löß und Sandstein. Vereinzelt finden sich Podsol-
Braunerden. 
 
 
 
2.8.4 Kolluvien 
 
Kolluvien finden sich vereinzelt in der Nähe der Ruhr, den Schlenken und Kerbtälchen der Bäche 
sowie in Trockentälern. 
 
Die Bodenart wird fast ausschließlich von umgelagertem Lößlehm gebildet. Haftnässe und/oder 
Pseudovergleyungserscheinungen sind keine Seltenheit. Die Böden zeichnen sich durch tiefgründige 
Humosität aus. 
 
 
 
2.8.5 Gleye 
 
Gleye sind Böden, die einem ständigen Wassereinfluss unterliegen. Sie finden sich in Mulden, 
Wiesentälchen und in der Nähe von Bachläufen. In wenigen, in der Ruhr-Aue liegenden Flächen 
wurden Auengleye angetroffen. Die Böden sind meist bis in den Oberboden wassergesättigt und 
weisen keine oder eine wasserertragende Bestockung auf. 
 
 
 
2.8.6 Aufschüttungsböden 
 
Aufschüttungsböden finden ihre Hauptverbreitung meist abseits der großen Waldkomplexe 
vornehmlich im Norden, vereinzelt im Süden des Stadtgebietes. Sie bestehen in einer Vielzahl von 
Materialien: Löß, Sandstein-, Schiefertonmaterial, Kohle, Bauschutt, Müll, "Mutterboden". Es 
wurden alte Zechenanlagen abgerissen, rekultiviert und mit bis zu 0,5 m Lößmaterial übererdet, alte 
Steinbrüche mit Schieferton-, Löß- und Sandsteinmaterial verfüllt, Mulden aufgefüllt, Kohle-, Müll 
und Bauschutthalden rekultiviert und Erhebungen im Stadtgebiet geschaffen oder eingeebnet. 
Entsprechend vielfältig sind die Böden. Sie lassen sich grob nach zwei Merkmalen einteilen: 
 

- Böden aus natürlichem Substrat 
- Böden aus künstlichem Substrat. 

 
Der überwiegende Teil der Aufschüttungsböden ist mit unterschiedlicher Mächtigkeit übererdet. Die 
Aufschüttungsböden haben meist nur eine geringe oder keine Humusauflage 
 
 
 

2.9 Vegetation 
 
Mit Hilfe der potentiellen natürlichen Vegetation, d.h. der Vegetation, die sich nach Aufhören des 
menschlichen Einflusses einstellen würde, lassen sich wichtige ökologische Zusammenhänge erfassen 
und darstellen. 
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Unter Berücksichtigung der realen Vegetation in den vorhandenen Waldbeständen lassen sich im 
Stadtgebiet folgende potentiellen Waldgesellschaften feststellen: 
 
 
 
2.9.1 Reiner Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
 
Der Hainsimsen-Buchenwald nimmt im Stadtgebiet die weitaus größte Fläche ein. Kennzeichnend für 
die Waldgesellschaft ist das Vorherrschen von Fagus sylvatica sowie das Auftreten von geringe 
Ansprüche an den Standort stellenden Arten wie Hainsimse (Luzula albida), Schuppen-Dornfarn 
(Dryopteris dilatata) und Adlerfarn (Pteridium aquilinum). Sträucher würden in natürlichen Beständen 
keine oder nur eine sehr bescheidene Rolle spielen. 
 
Variante von deschampsia flexuosa 
Diese Variante ist nur sehr kleinflächig ausgeprägt. Sie fällt durch die Drahtschmiele (Deschampsia 
flexuosa) auf, die hier aspektbildend ist. Hinzu treten vereinzelt Weiches Honiggras (Holcus mollis), 
Rotes Straußgras (Agrostis tenuis) und sehr sporadisch die Heidelbeere (Vaccinium myrtillus). 
 
Diese Krautschicht kommt an Bestandesrändern und flachgründigen Rücken und Kuppen vor. Sie 
charakterisiert die ärmsten Standorte, die entweder als stark durchblasen und zur Verhagerung 
neigend gekennzeichnet sind oder deren flach- bis mittelgründigen lehmigen Sande bis sandigen 
Lehme nur sehr wenige Nährstoffe enthalten und leicht austrocknen. Die Variante mit Deschampsia 
flexuosa kommt an der Ruine Isenburg, an der Korte-Klippe (Abt. 831) sowie verstreut an 
Oberhängen und felsigen Partien der Baldeney vor. 
 
Variante von Athyrium filix-femina 
Auf besser mit Nährstoffen versorgten frischen bis feuchten Böden an Schatthängen und Hangfüßen 
gedeiht diese artenreiche Variante, in der zum Teil als weiterer Frischezeiger der Sauerklee (Oxalis 
acetosella) wächst. Hinzu gesellen sich Efeu (Hedera helix) und der Neophyt Kleinblütiges 
Springkraut (Impatiens parviflora) sowie vereinzelt Buschwindröschen (Anemone nemorosa) und ein 
wenig Flattergras (Milium effusum). 
 
Typische Vorkommen sind im Tal unterhalb der "Schwarzen Lene" (Abt. 932), in der Abt. 925 und im 
Kettwiger Stadtwald (Abt. 924) zu finden. 
 
 
 
2.9.2 Flattergras-Buchenwald (Milio-Fagetum) 
 
Er ist im Stadtgebiet äußerst kleinflächig vertreten und verhältnismäßig artenarm ausgeprägt. 
Floristisch lässt er sich durch das Fehlen von Säurezeigern und durch die höhere Stetigkeit von mäßig 
anspruchsvollen Arten wie Flattergras, Efeu, Buschwindröschen und Salomonsiegel oder Vielblütige 
Weißwurz (Polygonatum multiflorum) abtrennen. 
 
Ökologisch kennzeichnet er Standorte, die bei ausgeglichener Bodenfrische und bei fehlender oder 
nur schwacher Podsolierung über eine gering verbesserte Bodenaktivität und Humuszersetzung und 
damit auch über ein höheres Nährstoffangebot verfügen. Anfänge der artenreicheren bodenfrischen 
und besser mit Nährstoffen versorgten Vegetationseinheiten zeichnen sich hier und da bereits in der 
typischen Variante des reinen Hainsimsen-Buchenwaldes ab. (Beispiel: Abt. 205) Sie treten auf leicht 
hangfrischen und/oder geringer podsolierten Flächen auf, kommen aber auch als Folge anthropogener 
Einwirkungen vor, und zwar dort, wo durch Bodenbewegungen, Schürfen, Verdichten oder 
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Einbringen von Baumarten mit schneller zersetzbarer Streu (z.B. Hainbuche) Einfluss auf den 
Nährstoffhaushalt der oberen Bodenschichten genommen worden ist. Die typischen Vorkommen des 
reinen Flattergras-Buchenwaldes befinden sich am Pastoratsberg in Abt. 907. 
 
 
 
2.9.3 Eichen-Hainbuchenwald (Querco-Carginetum) 
 
Eichen und Hainbuchen wachsen auf jenen Standorten, auf denen sie der Buche an Konkurrenzkraft 
überlegen sind. Es sind dies im Städtischen Wald Essen die vom Stau- und mäßigen Grundwasser 
beeinflussten und daher schlecht durchlüfteten Böden in Tallagen und in der Nähe von Bächen. 
 
Diese Standorte sind jedoch nur ausnahmsweise naturnah bestockt. Artenzusammensetzung als auch 
Mischungsverhältnis entspricht meist nicht naturnahen Begebenheiten. Stieleiche (Quercus robur), 
Hainbuche (Carpinus betulus), Schwarzerle (Alnus glutinosa), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) und 
Pappeln (Populus spec.) bilden die Baumschicht, deren anthropogene Beeinflussung 
(Stickstoffdeposition) sich in der Strauchschicht durch ein vermehrtes Aufkommen von Schwarzem 
Holunder offenbart. Zusätzlich zählt lediglich der zweigriffelige Weißdorn (Crataegus laevigata) 
vereinzelt zum Strauchinventar. 
 
Die Krautschicht enthält neben an Wasser- und Nährstoffgehalt mäßig Ansprüche stellende Arten wie 
Buschwindröschen, Flattergras, Efeu, Salomonsiegel, dreinervige Nabelmiere (Moehringia trinervia) 
und Wurmfarn (Dryopteris filix-mas, mit Frauenfarn. Sauerklee und Winkelsegge (Carex remota) 
auch feuchtigkeitsliebende Mesotraphente und die anspruchslose, hygrophile Rasenschmiele 
(Deschampsia caespitosa). An anspruchsvollen Frische- und Feuchtezeigern sind Goldnessel (Lamium 
galeobdolon), gewöhnliches Hexenkraut (Circaea lutetiana), Große Brennessel (Urtica dioica), 
Gundermann (Glechoma hederacea), sehr selten Waldziest (Stachys sylvatica) und Scharbockskraut 
(Ranunculus ficaria) vorhanden. 
 
Die Nährstoffzeiger erlauben einen Anschluss dieser Waldgesellschaft an die Waldziest-Eichen-
Hainbuchenwälder (Stellario-Carpinetum, Subassoziationsgruppe von Stachys sylvatica), die nach 
Dierschke (1986) beim Vorherrschen stärkerer Lößlehmdecken wie sie im Untersuchungsgebiet 
vorliegen, in einer verhältnismäßig artenarmen Variante auftreten. 
 
Ein naturnahes Beispiel für den Eichen-Hainbuchenwald findet sich in Abt. 215 in der Nähe der 
Manfredstraße. Weitere Vorkommen liegen in den Abteilungen 310, 912 und 834. 
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3 Vorgaben des Waldbesitzers zur weiteren Waldbewirtschaftung  
 

3.1 Weiterführung der naturnahen Waldwirtschaft 
 
3.1.1 Ausgangssituation 
 
Der Beginn erster Schritte einer naturnahen Waldwirtschaft in Essen geht auf die Jahre nach 1905 
zurück. 
 
In den darauffolgenden Planungszeiträumen war die Hiebssatzgestaltung nachhaltig. Das Zuwachs- 
und Nutzungspotential des Waldes lag jedoch deutlich über dem tatsächlichen Einschlag. 
 
Kahlschläge wurden in den letzten 25 Jahren nicht mehr getätigt. Die kontinuierliche Waldpflege und 
die weitgehende Förderung der Diversität im Ökosystem Wald stehen im Vordergrund. In großen 
Teilflächen wurde mit der Ausweisung von Altholzinseln und Referenzflächen der Prozessschutz in 
den Vordergrund gestellt. Schlechtere Holzqualitäten werden zugunsten größerer Vitalität und 
Naturnähe in Kauf genommen. 
 
 
 
3.1.2 Zielstellung 
 
In der Betriebsform Dauerwald (Erholungsdauerwald )soll der Wald durch die weitere naturnahe 
Bewirtschaftung weiterhin in naturnahe, ungleichaltrige, vielschichtige und stufig aufgebaute 
Mischwälder mit hoher Artenvielfalt auf der Grundlage der z. T. kleinflächig wechselnden 
bodenstandörtlichen Verhältnissen sowie unter Ausschöpfung des heimischen Baum- und 
Strauchartenangebots geführt werden. 
 
Diese Zielstellung wurde durch eine intensive Beteiligung der Öffentlichkeit unter Moderation von 
Prof. Dr. Dubbel von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule 
Hildesheim-Holzminden-Göttingen (HAWK) ausgearbeitet und beschlossen. Die Chronologie der 
Bürgerbeteiligung zeigt die nachfolgende Tabelle: 
 

5

Chronologie der Bürgerbeteiligung im 

Wald der Stadt Essen

• Mai 2005, Einladung der HAWK zum FSC Audit

• 09.02.2006 Vortrag beim AK Wald, Natur, 
Freiraum

• 11.09.2006 Zukunftsworkshop Baldeney-Wald

• 19.11.2007 2. Workshop Baldeney-Wald

• Jan-März 2008 Waldpflege im Baldeney-Wald

• 27.05.2008 Vorstellung der geplanten 
Waldinventur und Folgenbegutachtung im 
Baldeney-Wald

• 26.08.2009 Workshop Nachhaltigkeit und 
Vorstellung der Ergebnisse der Waldinventur
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3.1.3 Erwartungen an die naturnahen Dauerwäldern in der Kombination mit den 
Referenzflächen mit Prozessschutz 
 
In erster Linie wird erwartet,  
 
� dass sie insbesondere durch ihre Lichtstruktur in hohem Maße und besser als jede andere 

Landnutzung den potentiell natürlichen Lebensraum für eine vielfältige Tier- und 
Pflanzenwelt bilden und eine Fülle von schützenswerten Biotopen beherbergen 
(Naturschutzfunktion) und den Anforderungen an den Biotopverbund gerecht werden. 

 
� dass sie der nachfolgenden Listung der Wünsche des Naturschutzes an den Wald gerecht 

werden: 
 

Anforderungen und Wünsche des 
Naturschutzes an den Wald?

Naturfunktion: Walderhaltung und –mehrung

Artenschutz durch Förderung von 

Strukturvielfalt, Nischenreichtum, 

Totholzanreicherung, 

Erhalt von Habitat-, Horst-, und 

Höhlenbäumen

Klimaschutz – C0² Speicher/Senke

Förderung Laubholz, Baumarten der PNV 

(Potentiell natürliche Vegetation)
 

 
� dass sie die höchste Sicherheit gegenüber biotischen, klimatischen und anthropogenen 

Einflüssen und Schädigungen aufweisen mit hohem Puffervermögen und der Fähigkeit zur 
natürlichen Regeneration. Gerade der nicht mehr zu leugnende der Klimawandel lässt es 
angeraten erscheinen, das walbauliche Grundkonzept systematisch auf eine nachhaltig 
langfristige Stabilität auszurichten. Die kahlschlagfreie, dauerwaldartige  Bewirtschaftung 
erscheint im Zusammenspiel mit der Förderung von Baumarten, die eine hohe klimatische 
Toleranz aufweisen, diesbezüglich eine besonders empfehlenswerte Strategie. In diesem 
Zusammenhang sei auf das Strategiepapier „Anpassung an den Klimawandel, eine Strategie 
für Nordrhein-Westfalen“ des MUNLV (Umweltministerium NRW) verwiesen. 

 
� dass sie im Anhalt an die nachfolgende Definition des Begriffs Erholungsdauerwald die 

vielfältigen Schutz- (Wasser-, Klima-, Boden-, Lärm-, Sicht- und Immissionsschutz wie z.B. 
Filterwirkung gegenüber Feinstaubbelastung) und die Erholungs- (= Sozial-) Funktionen für 
die Großstadtbewohner und ihr Umfeld sichern und zunehmend besser erfüllen: 
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Erholungsdauerwald:

• ist ein ökologisch und sozial stabiler Wald, 
gleichzeitig elastisch und anpassungsfähig

• beherbergt die größte in einem Wirtschaftswald 
erreichbare Artenvielfalt und Lebensraumdichte

• ist aus sich selbst heraus erneuerungsfähig

• stellt einen großen CO² Speicher dar

• Holznutzung und hochwertige Holzverwendung 
steigern die CO² Senke

• ermöglicht einen integrativen, vermeidet einen 
segregativen Naturschutz 

• liefert Einnahmen aus Holzverkauf zur teilweisen 
Refinanzierung

 
 
� dass sie eine naturnachhaltige Nutzung des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz mit 

angemessener Wertschöpfung zulassen und gleichzeitig ein Beitrag geleistet wird zum Einsatz 
energie- und rohstoffintensiver Werkstoffe durch umweltverträgliches Holz aus heimischen 
Wäldern. 

 
� dass unter Nutzung der Erkenntnisse der Potentialexpertise für den städtischen Wald (Vorlage 

1516/2007/6A, Beschluss AUVG vom 9.10.2007) die Aufwendungen des Waldbesitzers für 
Entwicklung, Pflege, Schutz und Bewirtschaftung der naturnahen Wälder zunehmend gesenkt 
werden (je Flächeneinheit). 

 
 
 
3.1.4 Grundzüge einer naturnahen Waldwirtschaft im Erholungsdauerwald Essen 
 
Folgende Prinzipien der Bewirtschaftung des städtischen Waldes Essen sind zu beachten: 
 
� Kahlschläge sind verboten. Die kontinuierliche Waldpflege zielt auf die dauerhafte 

Schlussunterbrechung zur Schaffung einer ständigen Durchlichtung der Waldbestände 
(Erholungsdauerwald). 

 
� Die bereits im forstlichen Betriebsplan 1988 – 1997 erhöhten Umtriebszeiten als 

forsteinrichtungstypischer Begriff der erzielten Lebenserwartung, z.B. für die Buche von 160 
auf 200 Jahre und die Eiche von 180 auf 240 Jahre, werden, wenn unter Abwägung der 
Aspekte des Erholungswaldes möglich, weiterhin angestrebt, auch wenn es in der 
Bewirtschaftungsform Dauerwald definitionsgemäß keine Umtriebszeiten im eigentlichen 
Sinne gibt. Darüber hinaus wird bei der Einzelstammentnahme jeder Baum nicht nur nach 
Alter und Stärke (Durchmesser) beurteilt, sondern auch nach seiner Vitalität sowie 
ökologischen Funktion und Stellung zum biologischen Umfeld oder zum Beispiel nach 
Zieldurchmessern im Anhalt an die Expertise von Prof. Dr. Dubbel für den Baldeneywald im 
Workshop 9/2006 und 11/2007. 

 
� Natur- und im Einzelfall ggf. erforderliche Kunstverjüngung und Waldpflegemaßnahmen 

werden an der potentiellen natürlichen Vegetation (an den natürlichen Waldgesellschaften) 
ausgerichtet. Dabei werden die standörtlichen Gegebenheiten (Boden, Relief, Klima, 
Wasserhaushalt) bis zu den Kleinstrukturen hin berücksichtigt. Damit die Multifunktionalität 
des städtischen Waldes erhalten und gegebenenfalls noch verbessert werden kann, ist die 
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gesamte Bandbreite der heimischen Baum- und Straucharten in die Waldwirtschaft 
einzubeziehen, dabei sind die Vorgaben des FSC streng zu beachten (der städtische Wald ist 
gemäß Beschlusslage nach den Bestimmungen des FSC zertifiziert). 

 
� Der natürlichen Waldverjüngung wird, wo es die Vegetations- und  Bodenverhältnisse 

hergeben, der Vorrang eingeräumt.  
 
� 45 ha Industriebrachen  und Aufschüttungen, die sich von selbst bestockt haben, bleiben der 

natürlichen Sukzession überlassen. 
 
� Zur Förderung und Erhaltung der Mischbaumarten und seltenen Baumarten ist die 

Jungwuchs- und Jungbestandspflege sowie die Läuterung zwingend erforderlich. 
 
� Ein hohes Angebot an liegendem und stehendem Totholz vorzuhalten, soweit die 

Verkehrssicherung es zulässt, ist Ziel der Waldwirtschaft in Essen. Die Erhaltung mächtiger 
Altbaumschöpfungen in den Waldinnenbereichen dient der nachhaltigen Förderung von 
Habitatbäumen und der damit verknüpften hohen Diversität in den Waldbestände 
(Einzelbaumschöpfungen werden im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten auch an 
Außengrenzen gepflegt). 

 
Der für die Vielfalt einiger Tier- und Pflanzenarten notwendige hohe Anteil von Totholz am 
Holzvorrat wird vor allem in Altholzbeständen erhalten.  

 
Wo keine Gründe des Forstschutzes oder der Verkehrssicherungspflicht dagegensprechen, 
sind folgende Maßnahmen im Sinne des für den städtischen Wald Essen mit Stichtag 5. Juni 
2009 durch Nadja Skvortsova ausgearbeiteten Habitatbaumkonzeptes als betriebliche 
Strategie zur Anreicherung von Biotop- und Totholz auszuschöpfen: 

 
- Kronenhölzer verbleiben im Bestand 
- absterbende Bäume bleiben bis zum Zerfall stehen 
- wo die Holzbergung unwirtschaftlich und/oder nur mit unvertretbaren 

Bodenschädigungen durchführbar ist, verbleiben ganze Bäume im Wald 
 
� Zur naturnahen Waldpflege gehört in Einzelfällen auch die Entwicklung von stufig 

aufgebauten Waldaußenrändern. Sie schützen das Innere des Waldes, bieten einer Fülle von 
Tier- und Pflanzenarten einen vielfältigen und eigenständigen Lebensraum und dienen in 
besonderer Weise der Biotopvernetzung. 

 
� Auf Biozideinsatz wird verzichtet. Waldfremde, das Ökosystem schädigende Stoffe sollen 

nicht in die Wälder und auf die Waldböden, einschließlich der Gewässer, gelangen. 
 
� Die naturnahe Waldwirtschaft soll Bedingungen für eine ungestörte Waldbodenentwicklung 

schaffen. Unter Essener Bedingungen bedeutet das auch in Zukunft:  
 
- bodenschonender Einsatz von technischen Mitteln im Walde 
- Erhaltung eines dauerhaften Rückegassensystems  
- Einsatz von Rückepferden zum Vorrücken im Schwachholz, wo es die 

topographischen Bedingungen erlauben 
- Einsatz von Arbeitspferden zur Vorbereitung von Naturverjüngungen, wenn 

erforderlich 
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� Wildschadensverhütungsmaßnahmen spielen auch im Essener Städtischen Wald aufgrund der 
einsetzenden Strukturvielfalt eine zunehmende Rolle. Die Einregulierung von tragbaren 
Wilddichten ist jedoch nur bei den Wildkaninchen (Verbiss von Knospen und Rinde), den 
Ringeltauben (Schäden an ankommenden Naturverjüngung) und dem Rehwild (Verbiss, 
insbesondere der Mischbaumarten in der Naturverjüngung) forstlich notwendig und möglich. 

 
� Masttragende Laubbäume der potentiell natürlichen Vegetation sind in der Regel vorhanden; 

wo sie fehlen, können sie bei Bedarf ergänzt werden. 
 
 
 

3.2 Vorgaben zur Hiebssatzgestaltung 
 
Der Hiebsatz für die kommenden 10 Jahre muss die Erkenntnisse der Potentialstudie / “Potential-
Expertise für den städtischen Wald“ berücksichtigen.  
 
Auf Flächen, die dem Prozessschutz gewidmet sind und sich selbst überlassen bleiben, wird keine 
Nutzung geplant, wie z.B. auf Referenzflächen nach FSC und Flächen des Altholzkonzeptes von 
1995. 
 
Die Waldpflege verfolgt insbesondere folgende Ziele: 
 

• langfristige Umgestaltung noch einförmigen Altersklassenwaldes in ungleichaltrige 
struktur- und artenreiche Erholungsdauerwälder 

• Beachtung des Grundsatzes, dass auch spätere Generationen die gleichen, 
ausgewogenen und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten haben, wie die heute lebenden 
(Naturnachhaltigkeit) 

• langfristige Umwandlung nicht standortgerechter Bestockungen durch die 
Einbringung heimischer Baum- und Straucharten unter besonderer Berücksichtigung 
der Risiken des Klimawandels 

• Keine weitere Verringerung des Anteils immergrüner Nadelbäume aus 
landschaftsästhetischen und artenschutzbezogenen Gründen 

 
Statt der im Altersklassenwald üblichen ausschließlichen Vorrats- und Zuwachsermittlungsmethode 
über Ertragstafeln wird als mathematisch-statistisches Verfahren zusätzlich eine Stichprobeninventur 
mit permanent markierten Probekreisen zur Anwendung kommen. 
 
 
 

3.3 Berücksichtigung von Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Bei der forstlichen Betriebsplanung werden die Festsetzungen des Landschaftsplanes (LP) Stadt 
Essen beachtet. 
 
Daraus sind auch Standorte bzw. Abgrenzungen zu entnehmen für 

 
- Naturdenkmale (ND) 
- Bodendenkmale (BD) 
- Naturschutzgebiete (NSG) 
- Landschaftsschutzgebiete (LSG) 
- geschützte Landschaftsbestandteile (LB) 
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- Wasserschutzgebiete (WSG) 
 
Beachtet werden muss auch die Biotopkartierung sowie die Waldfunktionskartierung. Außerdem 
sollten bisher nicht erfasste und geschützte, kleinflächige Sonderbiotope, wie z. B. Habitatbäume, für 
deren besonderen Schutz miterfasst werden. In diesem Zusammenhang ist auch auf das forstliche 
Gutachten zur Situation der Waldränder der Stadt Essen (Waldrandprogramm) hinzuweisen (Vorlage 
3135/2003/4). 
 
Es werden Vorschläge erwartet zur weiteren Renaturierung der Fließ- und Stillgewässer in den 
städtischen Wäldern. Das Projekt Neue Wege zum Wasser als Konkretisierung der wichtigsten 
Projekte zur Freiflächenentwicklung des Essener Konsens ist begleitend zu beachten. Die Umsetzung 
der Projektinitiative erfolgt durch nichtforstliche städtische Dienststellen. 
 
Die Ausweisung und die spezielle Bewirtschaftung von Bodenschutzwäldern ist gerade an den 
Ruhrhängen von landschaftserhaltender Bedeutung. 
 
Die FSC-Zertifizierung der städtischen Waldungen Essen nach dem deutschen FSC-Standard wurde 
vom FSC anerkannt am 28. November 2001, Fassung vom 28. Juli.2004 bzw. aktuellste Ausgabe zum 
Zeitpunkt der Forsteinrichtung. Dieser deutsche FSC-Standard basiert vollständig auf den 
internationalen FSC Prinzipen und Kriterien und bildet somit die alleinverbindliche Grundlage von 
FSC-Zertifizierungen der Waldbewirtschaftung in Deutschland und zugleich eine 
Vergleichsgrundlage mit FSC-Standards anderer Länder. 
 
In Bezug auf die Wegeunterhaltung sind zur Minimierung durch Erosion bedingter stofflicher 
Einträge von befestigten Wegeflächen in die naturnahen Waldinnenbereiche die wasserführenden 
Wegeoberflächen in ihrer Funktion zu erhalten und in Steilbereichen umweltschonend zu befestigen.  
 
Die schriftliche Stellungnahme der Unteren Forstbehörde vom 16.05.2008 zur 
Einleitungsverhandlung betont diesbezüglich insbesondere die Notwendigkeit der Einhaltung der 
Richtlinien für den ländlichen Wegebau bezüglich des Wegebaustandards im Wald aus Gründen der 
Eignung der Wege und Brücken zum Zwecke der Katastrophenbewältigung und des 
Rettungseinsatzes. Die neue Forstbetriebskarte erhält demzufolge auch Markierungen der offiziellen 
Rettungspunkte. 
 
 
 

3.4 Sicherung der naturverträglichen Erholungsfunktion des Waldes 
 
Für das Wohlbefinden der Menschen, die in den Großstädten leben und als Standortfaktor für die 
lokale Wirtschaftsförderung sind die Erholung und die Freizeitbetätigung in unseren Wäldern 
verbunden mit dem Naturerlebnis besonders wichtig. Im Rahmen "Essen - Großstadt für Kinder" 
werden insbesondere die Naturerlebnisbedürfnisse der Kinder berücksichtigt. 
 
Die Freizeitnutzung soll zusätzlich weiterhin über KAKTUS (Kommunales Aktionsbündnis Umwelt 
und Sport, Naturkonferenz) moderiert werden. 
 
Eine Schlüsselrolle bei der Konfliktlösung „Erholungsansprüche und Naturerhalt“ kommt der 
Wegedichte und –Ausstattung zu. Deshalb wurden ab 1992 ökologische Waldwegekonzepte, die für 
einzelne Waldgebiete erarbeitet wurden, umgesetzt.  
 
Zurzeit werden in Essen, koordiniert über das bereits zitierte Projekt Essen.NeueWegezumWasser 
umfangreiche Wegeverbindungen gebaut, beschildert oder neu organisiert. Erst nach Abschluss des 
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Programms können in größeren Waldobjekten Überlegungen zu Wegerückbauten im Einvernehmen 
mit den Bezirksvertretungen, fußend auf den Beschlüssen Anfang der 90er Jahre möglichst unterstützt 
durch Waldbegehungen mit der Bevölkerung angeregt werden. Dieses ist jedoch nur möglich, wenn 
alle verbleibenden Wegeverbindungen in ihrer Multifunktionalität auch Rettungsverkehre, Holzabfuhr 
und Pflegemaschinen in der ausreichenden Gestaltung und Traglast ermöglichen und gewährleisten. 
 
Zukünftig wird es auch vermehrt erforderlich sein, andere, sich neu entwickelnde Formen der 
Freizeitnutzung waldverträglich lenken. Als Stichworte seien in diesem Zusammenhang „Dirtbiken“ 
und „Geocaching“ genannt.  
 
 
 

3.5 Beachtung von Risikofaktoren 
  
Nachfolgend sind einige in ihren Folgewirkungen schwer berechenbare Risikofaktoren aufgelistet, 
deren Beachtung bei der Bewirtschaftung in der kommenden Dekade ein besonderes Augenmerk 
verdient: 
 
� Der zur Zeit zunehmende Klimawandel mit einer größeren Häufigkeit von extremen 

Wetterlagen (Stürme, Starkregenfälle, Trockenperioden,..), dessen für möglich erachtete 
Ausmaße gravierende Auswirkungen auch für den Essener Wald haben kann und 
insbesondere bezüglich des Themas Baumartenwahl von Bedeutung ist, auch wenn im 
Erholungsdauerwald ein Baumartenwechsel z.B. hin zu trocknistoleranteren Baumarten wie 
Eiche und Douglasie i.d.R. nur durch Voranbaumaßnahmen erfolgen kann 

 
� Die trotz Waldkalkung fortbestehende Belastungssituation der Waldböden (in Essen hat ein 

spezielles Waldkalkungsprogramm auf wissenschaftlicher Grundlage stattgefunden und liegt 
in verschiedenen Auswertungen im Forstbetrieb vor 

 
� Die gemäß Gutachten von Frau Breloer nachhaltig geänderte Rechtsaufassungen zu Fragen 

der Verkehrssicherungspflicht durch letztinstanzliche Urteile zu Fragen des § 823 BGB im 
Rahmen der Schadenshaftung (im Volksmund "baumfeindliche" Urteile)  

 
� Ein zum Teil zunehmend aggressives und exzessives Nutzen des Waldes durch 

Erholungssuchende 
 
 
 

3.6 Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflichten 
 
Die Stadt Essen hat durch verschiedenste Maßnahmen einen besonderen Verkehr auf den Waldwegen 
eröffnet und hat daher erhöhte Anforderungen an die Verkehrssicherungspflichten auf sich 
genommen.  
 
Die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht wird daher konsequenter beurteilt als im ländlichen 
Raum.  
 
Unabhängig von der in 2009 andiskutierten Möglichkeit der Duldung waldtypischer Gefahren durch 
den Erholungssuchenden sollten bei dem in Essen täglich und ständig zu erlebenden Erholungsdruck 
keine verminderten Standards umgesetzt werden. Die Bedeutung des Waldes für den 
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Erholungssuchenden nimmt eher zu, auch im Vergleich zu Grünanlagen, wie die folgende Statistik 
des RVR bestätigt: 
 

 
Bei aller Abwägung zwischen intensiver Erholungsfunktion und einem weiteren "Mehr" an Naturnähe 
ist regelmäßig zu prüfen, ob nicht in nicht stark frequentierten Waldbereichen oder bei 
Parallelführung von Wegen ein Rückbau einzelner Wegestücke angezeigt ist. 
 
Die Beurteilung der Verkehrssicherungspflicht im Ballungsraum hat neben der 
Verkehrssicherungspflicht für den Erholungsverkehr noch weitere Gesichtspunkte:  
 
Die extrem hohe Straßendichte im Ballungsraum durchschneidet die Waldflächen und eröffnet somit 
Gefahren, die vom Waldrandbereich ausgehen können. Gefahren von Randbäumen können sich 
ebenfalls auf angrenzende Wohnbebauungen und sonstige Fremdgrundstücke auswirken, zumal in der 
Vergangenheit die Wohn- und Gewerbesiedlungen an den Wald heran- und hineingedrückt wurden 
und so in die Waldflächen mit anderen Nutzungsarten verzahnt sind.  
 
Im Rahmen der anerkannten VTA-Methode (Visuell Tree Assessment) sind in den stadteigenen 
Waldungen digital vermessen 1.200 Kilometer Grenzlinie zu Verkehrssicherungsobjekten zu 
kontrollieren. Das hat zur Folge, dass das Fachpersonal zusätzlich mit der regelmäßigen und 
flächendeckenden Kontrolle von Risikobäumen befasst ist und Gefahrenbäume jahreszeitunabhängig 
gefällt werden müssen. 
 
Durch Nutzung der Möglichkeiten der Potentialexpertise für den städtischen Wald und die 
Betriebsform Dauerwald werden Auswege hin zu einer dauerhaften und auch wirtschaftlich 
tragfähigen Waldpflege aufgezeigt. 
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3.7 Waldbauliche Entwicklung anthropogen entstandener und geprägter 
Flächen  
 
Die anthropogen entstandenen Flächen sollen sich in der Regel durch Sukzession, biologische 
Automation, naturnahe Waldpflege oder wissenschaftlich gestützte Einzelempfehlungen entwickeln. 
Die Beobachtung der ausgewiesenen Referenzflächen auf anthropogenen Standorten (z.B. Halde 
Zollverein) werden hierbei wesentliche Erkenntnisse für die naturnahe Entwicklung liefern. 
 
 
 

3.8 Erarbeitung eines entsprechenden Flächenwerkes 
 
Die Ausarbeitung folgender flächenwerkbezogener Aussagen wird erwartet: 
 
• Erläuterung des Ergebnisumbruchs von der Stichprobeninventur auf die forstlichen 
Wirtschaftseinheiten 
 
• Listung der Betriebsklassen im naturnahen Erholungswald wie Dauerwald, Prozessschutzflächen, 
ARB-Freiflächen und Sonderstandorte 
 
• Folgendes städtisches Flächenangebot für die Forsteinrichtung wird erwartet:  
 
1. Vom alten Forstbetriebswerk bereits erfasst   1.600 ha 
2. Pachtflächen          50 ha 
3. Flächen, auf denen bereits Wald im Sinn des Gesetztes  

 (BWaG, LFoG) stockt, unabhängig davon zu welcher  
 städtischen Verwaltungseinheit sie gehören       25 ha 
4. Flächen, auf denen Wald entwickelt werden soll,  
  unabhängig von der verwaltungsmäßigen Zuordnung     30 ha 
 
Summe:       1.705 ha 
 
Die Waldflächen verteilen sich auf ca. 15 Waldkomplexe mit über 30 ha zusammenhängender 
Flächen, vornehmlich im Essener Süden, und mehreren hundert Kleinstflächen, die über das gesamte 
Stadtgebiet verteilt sind. 
 
Die kartographische Darstellung der Waldflächen auf der Forstbetriebskarte soll auf der jeweils 
aktuellen digitalen Katastergrundkarte(Maßstab 1:1.000) erfolgen, die für das Stadtgebiet Essen 
flächendeckend vorliegt. Digitalisierte geographische Daten müssen mit dem städtischen ADV-
Flächenwerk und die Ergebnisse der Forsteinrichtung müssen komplett gemäß Vorgabe kompatibel 
sein. 
 
Die Optimierung der Rettungskette bzw. die Prüfung zur Anlage von Rettungspunkten muss im 
Ergebnis kartiert werden. Die neue Forstbetriebskarte berücksichtigt die offiziellen Rettungspunkte. 
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3.9 Technisch-organisatorische Maßnahmen 
 
Die Durchführung der sensiblen waldbaulichen Maßnahmen im Rahmen der naturnahen 
Waldwirtschaft stellt hohe Anforderungen an das ausführende Personal. Es ist möglichst 
ortsansässiges und geschultes Personal – Forstwirte und qualifizierte Maschinenführer – einzusetzen. 
Das ist auch bei beauftragten Forstunternehmen Bedingung (FSC-Zertifizierung). 
 
Der Einsatz technischer Mittel im Wald hat unweltfreundlich sowie boden- und bestandesschonend zu 
erfolgen. Im Städtischen Wald Essen wird diese Forderung gemäß FSC-Richtlinie wie folgt erfüllt: 
 

- Traktoren sind mit Breitreifen ausgerüstet 
- Sie verfügen über Seilwinden mit Funkfernsteuerungen  
- Ihr Hydrauliksystem ist mit Bioöl gefüllt 
- Bei den Motorsägen kommt nur Kettenhaftöl auf biologischer Basis zum Einsatz 
- Genutzt wird benzolfreier Kraftstoff 

 
Zur naturnahen Waldbewirtschaftung gehört, dass der umweltfreundliche Rohstoff Holz, der 
ökologisch schonend und ökonomisch sinnvoll im Wald bereitgestellt wird, dem regionalen Holz-
Markt zugeführt wird. Damit wird Transportenergie reduziert. Außerdem können Holzabnehmer aus 
der Region besser beeinflusst werden, ihr Holz zu bestimmten Terminen, die der Forst- und 
Holzschutz vorschreibt, abzufahren. 
 
Zudem zeigt der Sortimentsanfall mit einem vergleichsweise sehr hohen Industrie- und 
Brennholzanfall und demgegenüber vergleichsweise geringen Anfall hochwertiger 
Stammholzsortimente, dass die Schwerpunktsetzung bei regionalen Holzabnehmern ohne Einbußen 
beim Verkaufspreis umzusetzen ist. Langfristig soll sich allerdings durch den Rückgang an 
kriegsbedingt metallsplitterhaltigem Holz wie auch durch die fachgerechte Bestandespflege der 
Wertholzanteil im Forstbetrieb erhöhen. 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der GGE ist bei dem neuen Betriebsplan vorgesehen, die 
politischen Gremien und fachlich interessierte Verbände bzw. Arbeitsgruppen bereits in der 
Aufstellungsphase nach den Grundsätzen der Bürgergemeinde zu beteiligen, die Öffentlichkeit von 
den Ergebnissen zu informieren und durch den Rat der Stadt wiederum einen Durchführungsbeschluss 
fassen zu lassen. 
 
Bisherige Verfahrensschritte und Ausblick: 
 

• Workshop "Unser Wald in Essen" am 30.5.2007 
• Potentialstudie für den städtischen Wald (Vorlage 1516/2007/6A) 
• Prozess, Workshops und Verfahrensschritte am Beispiel des Baldeney-Waldes (letzter 

Workshop 19.11.2007) 
• Einleitungsverhandlung zur kombinierten Forsteinrichtung/Betriebsinventur am 

21.05.2008 
• Berücksichtigung aller Fragestellungen aus Beratungsergebnissen im Rahmen einer 

offenen Fragerunde mit dem Auditor (FSC), dem Forsteinrichter nach 
Vergabeverfahren und dem Autor der Potentialstudie am 27.5.2008 

• Gemeinsame Entwicklung der Zielstellung „Erholungsdauerwald“ mit dem Moderator 
des fachlichen Prozesses: Prof. Dr. Volker Dubbel (30.5.2007 bis 26.8.2009) 

• Beratung und Beschlussfassung zur Vorlage „Wille des Waldbesitzers für den 
stadteigenen Wald im Rahmen der mittelfristigen Forstbetriebsplanung“ 
(0060/2008/6A) 

• Workshop „Holz nutzen – Wald schützen, Baum ab – ja bitte“!? am 27.5.2008 
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• Workshop „Der Wald der Stadt Essen, Dein Wald, und wie geht es weiter?“ am 
26.8.2009 

 

3.10 Zusammenstellung der Anforderungen an das Forsteinrichtungsbüro: 
 
Vom Forsteinrichter zu beachtende Planungen und Unterlagen: 
 

- forstliches Betriebswerk vom 1.1.2000 mit Vollzug laut Vorbericht 
- forstliche Standortskartierung durch die LÖLF von 1988 
- Bodenbegutachtung für den Städtischen Wald Essen 
- Waldfunktionskartierung NW 
- Biotopkataster/Biotopkartierung 
- Flächennutzungsplan der Stadt Essen/Regionales Flächennutzungsplan 
- Landschaftsplan der Stadt Essen 
- Waldentwicklungsplan Essen Norden (WEN) von 1988 
- Altholzprogramme 
- ökologische Waldwegeprojekte 
- Auflistung der Versuchsflächen 
- stadtökologische Beiträge 
- Referenzflächen/Betriebsklasse 
- Flächen außerregelmäßiger Betrieb 
- Katasterflurkarte 
- Grundvermögensaufstellung GGE 

 
Folgende Unterlagen sind zu erstellen: 
 

- Flächenbuch mit Verzeichnis der Gemarkungen, Fluren, Flurstücken und 
Forstunterabteilungen 

- Erläuterungsband mit Hiebsatzherleitung und summarischer Einschlagsplanung 
- Bestandsblätter je Unterabteilung mit Standortsbeschreibung 
  waldgeschichtlichen Hinweisen, 
  Bestandsbeschreibung, 

Bestandsdaten und waldbaulicher Einzelplanung insbesondere mit 
Flächenvorschlägen für Pflegemaßnahmen und für Verjüngungsnutzungen, 
Naturschutz- und Landschaftspflegehinweisen sowie Sonderaufgaben wie z.B. 
Versuchsflächen 

- Kartenwerk  
- Vorschläge zur zusätzlichen Förderung der Naturverjüngung 
- Erweiterung des Sukzessionsflächenprogrammes 
- Ergänzungsvorschläge zum Altholzkonzept 
- Integration Standortkartierung, Biotopkartierung und Sonderkartierungen in das 

digitale Forstbetriebswerk nach Landesstandard 
 
 
 

3.11 Arbeitskapazitäten und Volumen 
 
Das forstliche Arbeitsvolumen soll in Einheiten (m³, m, Stück,..) in Übersichten erstellt werden. Die 
Leistbarkeit im Rahmen der zum Beratungszeitpunkt gegebenen Bedingungen wird synoptisch 
gegenübergestellt (beschränkt auf echte forsttechnische Maßnahmen). 
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3.12 Inventurverfahren 
 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf die Ausführungen im Kapitel 1.3 
verwiesen. 
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4 Ergebnisse von Einrichtung und Inventur 
 

4.1 Allgemeines 
 
Die Kom-BI-Inventur beinhaltet einerseits eine Ausweitung der Datenbasis durch die 
Einbeziehung der Betriebsinventur auf Stichprobenbasis. Andererseits werden im Hinblick 
auf die Ertragsregelung neue Wege beschritten, da die bisherige Vorgehensweise vorrangig 
auf Ertragstafeldaten fußte. 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Ergebnisse der Forsteinrichtung im Vergleich mit der 
letzten Erfassung 2000, die Ergebnisse der Stichprobeninventur sowie die Herleitung des 
nachhaltigen Hiebssatzes auf der Grundlage der Präsentationsfolien dargestellt. 
 
 
 

4.2 Forsteinrichtungsergebnisse im Vergleich mit dem Jahr 2000 
 
4.2.1 Flächendaten Sondervermögen Grün & Gruga 
 
Holzboden:          1.518,72 ha (+    12,4%) 
Nichtholzboden:            170,40 ha (+    13,0%) 
Forstbetriebsfläche:        1.689,12 ha (+    12,6%) 
Nichtforstl. Betriebsfläche:            56,46 ha (+ 133,0 %) 
 
Gesamtfläche:     1.745,58 Hektar (+ 14,6%) 
 
Davon angepachtet:         41,96 Hektar (= 2,4 %) 
 
 
 
4.2.2 Aufteilung der bestockten Fläche (= Holzboden): 
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4.2.3 Aktuelle Baumartenverteilung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelles Verhältnis Laub- zu Nadelholz:   97,3% : 2,7% 
 
 
 
 
4.2.4 Rückgang des Nadelholzanteils 
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4.2.5 Nebenbaumarten > 3 ha 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.6 Bestandesformen 
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4.2.7 Übersicht über Verjüngungs- und Überhaltflächen 
 
 

 
 
 
 
 
4.2.8 Altersklassenübersicht Buche im Sonderwirtschaftswald 
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4.2.9 Altersklassenübersicht Buche im Nichtwirtschaftswald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über 43.000 cbm Gesamtholzmasse unterliegen dem Totalschutz! 
 
 
 
4.2.10 Altersklassenübersicht Eiche 
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4.2.11 Altersklassenübersicht Bergahorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.12 Vorratsverteilung 
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4.3 Analyse der Betriebsinventur 
 
4.3.1 Unterschiede zwischen Stichprobeninventur und Forsteinrichtung, Kom-BI-
Inventur 
 
Eine Stichprobeninventur erfasst den Betrieb nicht über Bestände, sondern über an einem 
gleichmäßigen Raster (hier: 200 x 200m) orientierten Stichproben. Die Probekreise werden 
nach vorgegebenem Muster messtechnisch erfasst und für Wiederholungsinventuren 
unsichtbar markiert.  
 
Vorteile gegenüber der Forsteinrichtung: 
 

� Exakte Reproduzierbarkeit 
� Unabhängig von ungenauen Wuchsmodellen (Ertragstafeln) 
� Hohe Zuverlässigkeit der Bestimmung von Vorrat & Zuwachs 
� Statistische Absicherung mit Angabe des Fehler-% 
� Zudem Aussagen über Stärkeklassen und z.B. Sortimente möglich 

 
Nachteil der Inventur: 
 

� Keine Aussagen über Bestände 
� Keine Bestandesplanung möglich 
� Keine Forstbetriebskarte 

 
Das Kombinationsverfahren Kom-BI-Inventur für den Städtischen Wald Essen kombiniert die 
Vorteile beider Methoden. Hinzu kommt eine Kostenreduktion durch 
Verfahrensvereinfachungen bei Einrichtung und Inventur, modernste Aufnahmegeräte und 
Durchführung beider Verfahren in einem Begang. Die Ergebnisse der Inventur dienen der 
Eichung der Einrichtungsergebnisse z.B. über die baumartenbezogene Bonität je Altersklasse, 
wodurch sich eine Verbesserung der Bestandesdaten ergibt.  
 
Durch die Vergleichsgröße Altersklasse wird eine zu große Pauschalierung vermieden, denn 
die Bonitäts- und Vorratsunterschiede schwanken innerhalb der gleichen Baumart von 
Altersklasse zu Altersklasse zum Teil beträchtlich. Die Anpassung der Forsteinrichtungsdaten 
wird einzelbestandsweise auf der Basis der Alterklassenabweichungen als Tendenzanpassung 
realisiert. Somit führt z.B. in der 3. Altersklasse die Bonitätsanpassung einer Verbesserung 
um 0,5 EKL zu einer Anhebung im Einzelbestand von z.B. 2,0 auf 1,5, in einem anderen 
Bestand auf besserem Standort aber von z.B. 1,5 auf 1,0. 
 
Die nach der Bonitätskorrektur verbliebenen Vorratsdifferenzen können durch nach gleichem 
Muster durchgeführte Bestockungsgradanpassungen ausgeglichen werden. Im Ergebnis liegt 
damit eine bestandesgenaue Eichung der Forsteinrichtung vor, auch wenn im konkreten 
Einzelfall auch gröbere Abweichungen nicht auszuschließen sind. Der Wiederholungsinventur 
wird es dann vorbehalten bleiben, die Eichung auch der Zuwachsverhältnisse im 
Forsteinrichtungswerk vorzunehmen. 
 
Alle Daten der Stichprobeninventur beziehen sich auf den Holzboden! 
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4.3.2 Vorratsstruktur Buche 
 

 
 
 
 
 
4.3.3 Sortimentsstruktur Buche 
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4.3.4 Ergebnis der Totholzinventur 
 

 
 
 
 

4.4 Nachhaltige Planung für die nächsten 3 Jahrzehnte 
 
4.4.1 Zuwachsvergleich BI gegenüber FE 
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4.4.2 Kalkulation der Nutzungsplanung 
 
Die Nutzungsplanung erfolgte einzelbestandsweise in Absprache mit den Revierleitern.  
Die einzelbestandsweise Planung orientiert sich an folgenden Kriterien: 
 

� Vitalitätsförderung des Einzelbaumes 
� Qualitätsverbesserung des Schaftbereiches 
� Förderung der natürlichen Verjüngung der Bestände 
� Erhöhung des Strukturreichtums 
� Sicherung des Anteils lichtbedürftiger Baumarten 
� Förderung der bodennahen Vegetation 
� Verringerung der Verkehrsgefährdung 

 
 
Folgende Schwerpunkte lassen sich bei den dominierenden Baumartengruppen benennen: 
 

� Durchforstung der 100 bis 140jährigen Eichen-Bestände zur Vitalitätssicherung 
� Ermöglichung der natürlichen Verjüngung in den über 120 jährigen Buchen 
� Durchführung von Pflegemaßnahmen in den dominierenden Jungbeständen bei 

Ahorn und Esche 
 
 
 
4.4.3 Vorschlag für den jährlichen Hiebssatz in Efm 
 

 
 
Die Hiebssatzvorschlag stützt sich in der gutachterlichen Zusammenschau auf die Ergebnisse 
der parallel durchgeführten Verfahren Forsteinrichtung und Betriebsinventur und 
berücksichtigt die vorgenannten Aspekte. Er beinhaltet damit eine neue Qualität der 
Datenherleitung für die Nachhaltigkeitsüberlegungen.  
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Trotzdem wird im folgenden Kapitel 5 die herkömmliche Nachhaltsüberprüfung gemäß den 
gültigen Forsteinrichtungsvorschriften dargelegt, um einen auch diesbezüglich abgesicherten 
Hiebssatz zu erhalten. 
 
 
 

5 Hiebssatzüberprüfung gemäß Forsteinrichtungsanweisung 
 

5.1 Betriebsklassen 
 
Eine Betriebsklasse ist die Zusammenfassung aller Bestände, die nach einheitlichen 
Gesichtspunkten nachhaltig bewirtschaftet werden. Es wurde die Betriebsklasse 
Sonderwirtschaftswald mit einer Flächengröße von 1.387,31 Hektar ausgewiesen. Hinzu 
kommen 131,41 Hektar Nichtwirtschaftswald, insbesondere Totalschutzflächen im Altholz 
sowie FSC-Referenzflächen. 
 
 
 

5.2 Umtriebszeiten 
 
Die Umtriebszeit gibt den durchschnittlichen Zeitraum an, den eine Baumart benötigt, um das 
angestrebte Produktionsziel zu erreichen. Sie bildet die Grundlage zur Berechnung der 
Normal- (Bezugs-) werte für Vorrat, Zuwachs und Altersklassenaufbau und dient der 
Herleitung der Nachhaltsweiser. 
 
Für die auftretenden Baumarten (-gruppen) wurden die folgenden Umtriebszeiten angesetzt: 
 
   Eiche     200 Jahre 
   Buche     160 Jahre 
   Alh     140 Jahre 
   Aln     100 Jahre 
   Pappel       50 Jahre 
   Kiefer     120 Jahre 
   Eur. Lärche    120 Jahre 
   Jap. Lärche    100 Jahre 
   Fichte     100 Jahre 
   Douglasie    100 Jahre 
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5.3 Grundlagen der Hiebssatzermittlung 
 
Im Hiebssatz eines Forstbetriebes findet die Planung der Holznutzung ihren zahlenmäßigen 
Ausdruck. Der Hiebssatz wird für einen Zeitraum von 10 Jahren ermittelt und als jährlicher 
Hiebssatz angegeben. 
 
Er wird so bemessen, dass die Ertragskraft des Waldes erhalten, die Wertleistung der 
Bestände gefördert und die Nachhaltigkeit der Waldfunktionen bewahrt bleibt. Grundlage für 
die Herleitung des Hiebssatzes bildet die Summe der einzelbestandsweise geplanten 
Nutzungen der waldbaulichen Einzelplanung. 
 
Diese wird durch sog. Weiser (über Vergleich von Flächen, Massen und Formeln) auf ihre 
Nachhaltigkeit überprüft und notfalls korrigiert. Korrekturen erfolgen dabei stets nur im 
Bereich der Verjüngungsnutzung, da die Vornutzungsansätze als pflegenotwendige 
Mindestansätze nicht zur Disposition stehen können. 
 
 
 

5.4 Nachhaltsweiser 
 
5.4.1 Altersklassen 
 
Der Altersklassenaufbau ist neben der Baumartenverteilung in einem Forstbetrieb die 
wichtigste Strukturgröße. Die Flächenanteile in den einzelnen Altersklassen (20jährige 
Abstufung) weisen sowohl für die einzelne Baumart als auch für den gesamten 
Sonderwirtschaftswald auf kurz- und mittelfristige Pflegeschwerpunkte hin.  
Bei gegebener Gesamtfläche einer Baumart errechnet sich die ‘normale’ Altersklassenfläche 
als Weiser für die Nachhaltigkeit nach der Formel 
 
        Fläche der Baumart 
- ---------------------------------------------------- 
 Anzahl der Altersklassen bei 
     gegebener Umtriebszeit 
 
 
Der Altersklassenaufbau der Hauptbaumarten wurde im Kapitel 4.2.8 bis 4.2.11 bereits 
grafisch dargestellt.  
 
 
 
5.4.2 Vorratsvergleich 
 
Verglichen wird hierbei der wirkliche Vorrat mit dem Normalvorrat. Der Normalvorrat wurde 
unter Zugrundelegung der angegebenen Umtriebszeiten baumartenweise berechnet, indem 
zunächst für jedes Altersjahr durch lineare Interpolation ein Vorratswert ermittelt wurde. Für 
die jeweiligen Umtriebszeiten wurden die Jahreswerte aufaddiert und die Summe durch die 
Umtriebszeit dividiert. 
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Die sich in Efm.o.R. für jede zehntel Ertragsklasse ergebenden Werte wurden den Hilfstafeln 
entnommen und ergeben in der Zusammenstellung nach Baumartengruppen im Vergleich zum 
tatsächlichen Vorrat ein Bild, wie es durch die Grafik im Kapitel 4.2.12 verdeutlicht wird. 
 
Aus der Grafik wird deutlich, welche Baumartengruppe den Hauptvorrat des Betriebes bilden.  
Insgesamt summieren sich die Vorratsverhältnisse der einzelnen Baumartengruppen zu einem 
Vorratsdefizit von 10,1%. Nach Realisierung der geplanten Nutzungen wird das Vorratsdefizit 
um knapp die Hälfte verringert werden. 
 
Die tabellarische Auflistung der Vorratsverhältnisse findet sich in den „Grundlagen der 
Nutzungsplanung“ des Teils I des Betriebswerkes. 
 
 
 
5.4.3 Zuwachsvergleich 
 
Der durchschnittliche Gesamtzuwachs (dGz/u) wird als ‘normaler’ Vergleichswert 
baumartenweise abhängig von der Umtriebszeit ermittelt und gibt den mittleren Zuwachs als 
Ergebnis der Division von Gesamtwuchsleistung durch die Umtriebszeit, gekürzt um 10% 
(Laubholz) bzw. 20% (Nadelholz) an. 
 
Der Vergleich des laufenden (lz) mit dem durchschnittlichen Zuwachs (dGz/u) wird durch das 
nachstehende Diagramm verdeutlicht. 
 

 
 
Die Bestände der Baumartengruppen befinden sich überwiegend in einem zuwachskräftigen 
Alter, so dass hier die Zuwachsverhältnisse des lz gegenüber dem dGz/U insgesamt ein 
überdurchschnittliches Ergebnis aufweisen. Der zahlenmäßige Zuwachsvergleich der 
einzelnen Baumarten wird ebenfalls durch die Grundlagen der Nutzungsplanung verdeutlicht. 
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5.4.4 Waldbauliche Einzelplanung 
 
Die Grundlage für die Herleitung des Hiebssatzes ist eine sorgfältige einzelbestandesweise 
Planung, die den waldbaulichen Notwendigkeiten entspricht. Sie stellt die Summe aller 
Nutzungsplanungen in den einzelnen Beständen über den Zeitraum von 10 Jahren dar und 
wird als jährliche Nutzungsmasse angegeben. 
 
Die jährliche waldbauliche Einzelplanung hat ergeben 
 
Vornutzung  4.143Efm.o.R. 
Verjüngungsnutzung 3.872 Efm.o.R. 
--------------------------------------------------------------- 
Gesamtnutzung  8.015 Efm.o.R. = 5,8 Efm.o.R. je Jahr und ha Sonderwirtschaftswald 
 
Der Vornutzungsansatz ist für eine sachgemäße Pflege der Bestände notwendig und als 
Untergrenze anzusehen.  
 
Unter Verjüngungsnutzung sind alle diejenigen Nutzungen zusammengefasst, die entweder 
zur Verjüngung der Bestände führen oder diese sichern.  
 
 
 
5.4.5 Formel nach Gehrhardt 
 
Der Formelhiebssatz, der als Nachhaltsweiser sowohl einen Mittelwert der Zuwachsgrößen 
bildet als auch einen Ausgleich der Vorratsverhältnisse in einem 40jährigen Zeitraum anstrebt, 
ergibt: 
 
  lz + dGz/U   Vw - Vn 
--------------- + ---------------------------  =  7.712 Efm.o.R./Jahr  
         2          Ausgleichszeitr.         bzw. 5,6 Efm.o.R./Jahr und ha 
 
 
 
5.4.6 Summarische Einschlagsplanung (Sumpla) 
 
Dieser Weiser, der durch den anzustrebenden Flächenausgleich (Normalisierung) der 
Altersklassen die theoretisch daraus resultierenden Nutzungsmöglichkeiten bzw.  
-notwendigkeiten ermittelt, ergibt folgendes Bild: 
 
Vornutzung    3.479 Efm.o.R. 
Verjüngungsnutzung  4.764 Efm.o.R. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamtnutzung  8.015 Efm.o.R. = 5,8 Efm.o.R. je Jahr und ha 
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Die Ansätze der Verjüngungsnutzungsflächen, die das Ergebnis der summarischen 
Einschlagsplanung stark beeinflussen, sind im Teil I des Betriebswerkes aufgeführt. 
 
 
 
5.4.7 Gesamtweiser 
 
Aus den Ergebnissen der Gehrhardt’schen Formel und der summarischen Einschlagsplanung 
wird durch Abstimmung der Gesamtweiser ermittelt. 
 
Bei einer Abstimmung im Verhältnis 1 : 1 ergibt sich ein Gesamtweiser von 
 
7.978 Efm.o.R.   =   5,8 Efm.o.R./Jahr u. ha. 
 
 
 
5.4.8 Vergleich der Nutzungsprozente 
 
Verglichen wird das geplante = wirkliche (Pw) mit dem normalen Nutzungsprozent (Pn). Das 
normale Nutzungsprozent drückt aus, wieviel Prozent des Normalvorrats unter den 
durchschnittlichen Zuwachsverhältnissen (dGz/u) nachhaltig genutzt werden können.  
 
Bei stark vom „Normalwald“ abweichenden Altersklassenaufbau lässt der Vergleich mit dem 
geplanten (wirklichen) Nutzungsprozent erkennen, ob die waldbauliche Einzelplanung einen 
Vorratsabbau oder einen Vorratsaufbau bewirkt. 
 

       Hiebssatz x 100 
 Pw = ------------------------------   =   3,15 % 

      wirklicher Vorrat 
 
 

      dGz/u x 100 
 Pn = ------------------------   =   2,68 % 
      Normalvorrat 
 
Das geplante Nutzungsprozent (Pw.) liegt deutlich über dem Weiser. 
 
 
 
5.4.9 Vergleich der jährlichen Verjüngungsnutzungsflächen 
 
Zur Betrachtung kommen die normalen Verjüngungsnutzungsfläche sowie die wirkliche 
Hiebsfläche. 
 
Die normale Verjüngungsnutzungsfläche wird baumartenweise berechnet nach der Formel: 
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     Fläche der Baumart 
Verjüngungsnutzungsfläche = ------------------------------ 
            Umtriebszeit 
 
Als Summe aller Baumarten ergibt sich eine normale Verjüngungsnutzungsfläche von 11,24 
Hektar. 
 
Die Summarische Verjüngungsnutzungsfläche beträgt 14,55 ha und die geplante 
Verjüngungsnutzungsfläche liegt mit 10,59 Hektar unter dem Niveau der anderen 
Verjüngungsnutzungsflächen. 
 
 
 
5.4.10 Endgültiger Hiebssatz 
 
In der Gesamtauswertung bildet die Summe der ermittelten waldbaulichen Einzelplanungen 
den endgültigen Hiebsatz. Der Vergleich mit einzelnen Hiebsatzweisern deutet auf eine am 
Altholzanteil orientierte Verjüngungsnutzungsplanung hin. Die Vornutzungsansätze sind für 
eine stabilisierende Bestandespflege dringend erforderlich. 
 
Der waldbauliche Hiebsatz wird somit in Höhe von 
 
8.015 Efm. je Jahr = 5,8 Efm.o.R. je Jahr und Hektar Sonderwirtschaftswald  
 
bzw. incl. Nichtwirtschaftswald 
 
8.023 Efm. je Jahr = 5,3 Efm.o.R. je Jahr und Hektar Holzboden 
 
als endgültiger jährlicher Hiebssatz veranschlagt. 
 
 
 
Die objektiv jährliche Nutzungsmöglichkeit liegt mit 7.998 Efm.o.R. auf nahezu gleicher 
Höhe. 
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6 Schlussbemerkung 
 
Die Kombination aus Forsteinrichtung und Stichprobeninventur ermöglicht, das Betriebsgeschehen 
im Städtischen Wald Essen mit optimaler Datenqualität zu durchleuchten. Die Ergebnisse zeigen, dass 
in den letzten Jahren bereits die Bestandespflege auf vorbildliche Weise  intensiviert wurde 
 
Der Hiebssatz eröffnet eine nachhaltig durchgreifende Verbesserung der Wirtschaftlichkeit. Der 
vergleichsweise sehr hohe Anteil an Totalschutzflächen sowie der vorbildliche Totholzvorrat erhöht 
dabei entscheidend das ökologische Langzeit-Potential. 
 
Der nach wie vor waldarme Norden der Stadt Essen lässt es wünschenswert erscheinen, in 
dieser Region aus ökologischen und erholungsfunktionalen Aspekten eine konsequente 
Waldvermehrung im Auge zu behalten. 
 
Es wäre zudem im Gesamtbetrieb wünschenswert, den Anteil an immergrünem Nadelholz 
durch Beimischung zukünftig wieder nachhaltig ansteigen zu lassen. 
 
Der vergleichsweise sehr hohe Anteil an Totalschutzflächen im Sinne des Prozessschutzes 
bedarf mittelfristig einer Überprüfung, da die angestrebten Wirkungen (Altholzinseln, FSC-
Referenzflächen) auch bei deutlich geringerem Anteil erzielt werden können, andererseits die 
Wirtschaftlichkeit des Sektors Wald gleichzeitig nachhaltig verbessert werden könnte. 
 
Die außerordentlich hohe Gesamtwegedichte im städtischen Wald ist unter dem 
Gesichtspunkt der Vermeidung von Doppelerschließungen als Dauer-Kontrollposition zu 
sehen. Nach Abschluss des Projekts „Neue Wege zum Wasser“ wird empfohlen, die 
Möglichkeiten zum Rückbau von Doppelerschließungen auszuloten. 
 
Abschließend ist noch einmal besonders zu betonen, dass im Wald der Stadt Essen eine in 
hohem Maße vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird. Beginnend bei der Erläuterung 
von Einzelwirtschaftsmaßnahmen im Bestand durch Info-Tafeln bis hin zu den 
beispielgebenden Workshops zur Beteiligung der Essener Bürger an der Erarbeitung der Ziele 
und Schwerpunkte des neuen Betriebswerks. Insgesamt ein Dienst am Bürger als eigentlichen 
Eigentümer des Waldes, wie er in dieser umfassenden Form aus Sicht des Unterzeichners 
wohl bundesweit nur selten anzutreffen ist. 
 
 
 
Arnsberg, im November 2009 

 
 
 
 (Oppermann) 
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